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A. Zielsetzung 

Die Arbeitsmarktpolitik soll weiterhin einen maßgeblichen Beitrag 
zum Abbau der Arbeitslosigkeit leisten. Ihr Instrumentarium soll 
ergänzt und verstärkt auf Zielgruppen hin orientiert werden. 

Um Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt schneller aus-
zugleichen, sollen die Vermittlungsmöglichkeiten erweitert und 
verbessert werden. 

Um die Solidargemeinschaft in der Arbeitslosenversicherung zu 
schützen, soll der mißbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistun-
gen bei Arbeitslosigkeit entgegengewirkt werden. 

Die Arbeitsverwaltung soll durch eine Vereinfachung des Arbeits-
förderungsrechts entlastet werden, um eine noch stärkere Konzen-
tration auf ihre eigentlichen Aufgaben zu ermöglichen. 

B. Lösung 

1. Die aktive Arbeitsmarktpolitik soll durch folgende Maßnahmen 
ergänzt werden: 

— Die Förderung der Berufsausbildung von benachteiligten 
Jugendlichen wird in das Arbeitsförderungsgesetz über-
nommen und damit auf eine gesetzliche Grundlage ge-
stellt. 

— Die Förderungsmöglichkeiten des Bildungsbeihilfengeset-
zes für arbeitslose Jugendliche werden in das Arbeitsförde-
rungsgesetz übernommen. 



Drucksache 11/800 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

— Für altere langfristig arbeitslose Arbeitnehmer kann der 
Lohnkostenzuschuß bis auf 75 % des Arbeitsentgelts erhöht, 
von der Degression des Förderungssatzes abgesehen wer-
den und die Förderungsdauer bis zu acht Jahren betra-
gen. 

— Die Bezugsdauer des Überbrückungsgeldes bei Gründung 
einer selbständigen Existenz durch Arbeitslose wird von drei 
auf sechs Monate verlängert. 

— Die Bundesanstalt für Arbeit kann künftig zur Restfinanzie-
rung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zusätzliche För-
dermittel bereit stellen, wenn auch das Land, dem die Arbeit 
zugute kommt, Fördermittel in angemessener Höhe ge-
währt. 

— Die Sprachförderung von Aussiedlern, Asylanten und Kon-
tingentflüchtlingen wird in den Katalog der Aufgaben der 
Bundesanstalt für Arbeit übernommen. Die Höchstförde-
rungsdauer wird von acht auf zehn Monate ausgedehnt. 

2. Die Vermittlungsmöglichkeiten sollen durch folgende Maßnah-
men erweitert und verbessert werden: 

— Stellenangebote und Stellengesuche können künftig auch 
im Ton- und Fernsehrundfunk sowie in Bildschirmtextver-
fahren veröffentlicht werden. 

— D as Auftragserteilungsverfahren bei uneigennütziger und 
unentgeltlicher Arbeitsvermittlung wird durch ein Anzeige-
verfahren ersetzt. 

— Die Bundesanstalt für Arbeit kann der Vermittlungstätigkeit 
Dritter für bestimmte Vermittlungsbereiche mit Auslandsbe-
zug generell zustimmen. 

3. Der mißbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen der 
Bundesanstalt für Arbeit soll durch folgende Maßnahmen ent-
gegengewirkt werden: 

— Bei außergewöhnlichen Erhöhungen des Arbeitsentgeltes 
im letzten Jahr der Beschäftigung wird der Bemessungszeit-
raum des Arbeitslosengeldes von drei Monaten auf ein Jahr 
verlängert. 

— Die Prüfungsrechte gegenüber Betrieben, u. a. zur Feststel-
lung der Richtigkeit von Arbeitsbescheinigungen, werden 
erweitert. 

— Der mißbräuchlichen Verlängerung der Dauer des Konkurs-
ausfallgeldbezugs durch Verschleppung des Konkurses im 
Wege der Vorfinanzierung von Arbeitsentgelten wird entge-
gengewirkt. 

4. Das Arbeitsförderungsrecht soll durch folgende Maßnahmen 
vereinfacht werden: 
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— Die Regelungen über die Arbeitsamtszuständigkeiten beim 
Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld und bei der Produkti-
ven Winterbauförderung werden vereinfacht und den Be-
dürfnissen der Praxis angepaßt. 

— Die Schlechtwetteranzeige wird künftig als Verfahrensvor-
aussetzung statt als Leistungsvoraussetzung und nicht mehr 
als tägliche Anzeige, sondern als Sammelanzeige für eine 
ganze Kalenderwoche geregelt. 

— Für den Mehrkostenzuschuß bei der Produktiven Winter-
bauförderung wird eine Bagatellgrenze eingeführt. 

— Arbeitsuchende Nichtleistungsempfänger müssen ihr Ver-
mittlungsgesuch nach Ablauf von drei Monaten ausdrück-
lich verlängern. 

5. Sonstige Regelungen 

— Die Grenze kurzzeitiger Beschäftigung wird auf 18 Stunden 
wöchentlich gesenkt. 

— Der Bezug von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe durch 
Studenten und Schüler wird neu geregelt. 

— Die Regelung bei Meldeversäumnissen Arbeitsloser ohne 
wichtigen Grund wird um eine Härteregelung ergänzt. 

— Auslegungsprobleme bei der Anwendung der Erstattungs-
pflicht nach § 128 AFG werden geklärt. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Der Gesetzentwurf hat für den Bund und die Bundesanstalt für 
Arbeit folgende finanzielle Auswirkungen [Be- (+)/Entlastung (—) 
— Mio. DM] : 

1988 1989 1990 1991 

Bundesanstalt 
für Arbeit 	  +950 +880 +811 +732 

Bund 	  —901 —869 —867 —847 

Länder und Gemeinden können durch die Einführung von Vor-
schriften zum Leistungsmißbrauch in Einzelfällen bei der Sozial-
hilfe belastet werden. Die Höhe der Belastung ist geringfügig. Sie 
läßt sich jedoch nicht beziffern. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente und zum Schutz der Solidargemeinschaft vor Leistungsmißbrauch 
(Achtes Gesetz zur Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes) 

Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglie-
der und mit Zustimmung des Bundesrates das fol-
gende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Arbeitsförderungsgesetz 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch . . ., wird wie 
folgt geändert: 

1. § 13 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „sowie die Be-
kanntgabe von Stellenangeboten und Stellen-
gesuchen im Ton- und Fernsehrundfunk" ge-
strichen. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Druck-
schriften" die Worte „sowie ihre Bekanntgabe 
im Ton- und Fernsehrundfunk und durch 
Bildschirmtext" eingefügt und das Wort 
„wird" durch das Wort „werden" ersetzt. 

2. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„ (2) Das Vermittlungsgesuch eines Arbeit-
suchenden, der weder Arbeitslosengeld noch 
Arbeitslosenhilfe bezieht, wird drei Monate 
geführt. Der Arbeitsuchende kann es erneu-
ern." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3; Satz 1 
erhält folgende Fassung: 

„Die Bundesanstalt soll arbeitslosen Arbeit-
suchenden, die ihr Vermittlungsgesuch er

-

neuern, eine Arbeitsberatung anbieten; im 
übrigen soll sie Arbeitnehmer, die arbeitslos 
gemeldet sind, in Abständen von nicht länger 
als drei Monaten zu einer Arbeitsberatung 
einladen. " 

3. In § 18 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „in jedem 
Einzelfalle" gestrichen. 

4. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„ (3) Eine natürliche Person, die unentgelt-
lich und uneigennützig Arbeitsvermittlung 
ausüben will, hat dies der Bundesanstalt 
schriftlich anzuzeigen ;  sie gilt für den Zeit-
raum als mit der Arbeitsvermittlung beauf-

tragt, der in der Anzeige angegeben wird. 
Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt; Absatz 2 gilt 
entsprechend. Der Auftrag kann auch aufge-
hoben werden, wenn während eines Zeitrau-
mes von wenigstens einem Jahr keine Ver-
mittlungstätigkeit ausgeübt wurde." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 ;  er wird 
wie folgt geändert: 

Nach den Worten „Aufhebung von Aufträ-
gen" werden ein Komma und die Worte ein-
gefügt: „über den Inhalt der Anzeige nach 
Absatz 3". 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

5. § 29 Abs. 4 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Wird die Stellungnahme des zuständigen Or-
gans der Selbstverwaltung eingeholt, bedarf es 
nicht der Anhörung der beteiligten Verbände der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer." 

6. § 31 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Diesem Auftrag dienen auch die Selbstinforma-
tionseinrichtungen zur Berufswahl." 

7. In § 39 Satz 2 Nr. 1 werden nach dem Wort „An-
tragsteller" die Worte „oder der in § 40 c genann-
ten Auszubildenden" eingefügt. 

8. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Bundesanstalt gewährt Auszubil-
denden Berufsausbildungsbeihilfen für 
eine berufliche Ausbildung in Betrieben 
oder überbetrieblichen Ausbildungsstät-
ten sowie für die Teilnahme an nicht den 
Schulgesetzen der Länder unterliegen-
den beruflichen Bildungsmaßnahmen, 
die auf die Aufnahme einer Berufsausbil-
dung vorbereiten oder der beruflichen 
Eingliederung dienen (berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahmen), soweit ih-
nen nach Maßgabe dieses Gesetzes und 
der Anordnung der Bundesanstalt die 
hierfür erforderlichen Mittel anderweitig 
nicht zur Verfügung stehen." 

bb) Im Satz 3 wird das Wort „Maßnahmen" 
durch das Wort „Bildungsmaßnahmen" 
ersetzt. 
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b) Im Absatz 1 a Satz 1 werden das Wort „Maß-
nahme " durch das Wort „Bildungsmaß-
nahme" und im Absatz 1 b Satz 1 das Wort 
„Maßnahmen" durch das Wort „Bildungs-
maßnahmen" ersetzt. 

9. § 40 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Maß-
nahme" durch das Wort „Bildungsmaß-
nahme" ersetzt. 

b) Folgender Absatz 1 a wird eingefügt: 

„ (1 a) In der Zeit vom 1. Januar 1988 bis zum 
31. Dezember 1992 genügt zur Erfüllung der 
Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 1, daß der 
Antragsteller, wenn er bei Beginn der Maß-
nahme das 25. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat und mindestens drei Monate beim Ar-
beitsamt arbeitslos gemeldet war, mindestens 
vier Monate lang eine die Beitragspflicht be-
gründende Beschäftigung ausgeübt hat. Von 
dem Erfordernis der dreimonatigen Arbeitslo-
sigkeit kann abgesehen werden, wenn bis 
zum Zeitpunkt der Erfüllung dieser Voraus-
setzung eine Vermittlung in eine berufliche 
Ausbildungsstelle oder Arbeit nicht zu erwar-
ten ist. Für Teilnehmer an laufenden Maßnah-
men, die vor dem 1. Januar 1993 in die Maß-
nahme eingetreten sind, gilt Satz 1 bis zum 
Ende der Maßnahme." 

10. Nach § 40a werden folgende §§ 40b und 40c 
eingefügt: 

„§ 40b 

In der Zeit vom 1. Januar 1988 bis zum 31. De-
zember 1992 kann die Bundesanstalt Arbeitslo-
sen, die bei Beginn der Maßnahme das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben und minde-
stens drei Monate beim Arbeitsamt arbeitslos ge-
meldet waren, Berufsausbildungsbeihilfen nach 
den §§ 40 und 40a auch für die Teilnahme an 
nicht den Schulgesetzen der Länder unterliegen-
den 

1. Vorbereitungslehrgängen zum nachträgli-
chen Erwerb des Hauptschulabschlusses 
und 

2. allgemeinbildenden Kursen zum Abbau von 
beruflich schwerwiegenden Bildungsdefizi-
ten 

gewähren. § 40a Abs. 1 a Satz 2 gilt entspre-
chend. Gefördert werden können Maßnahmen 
mit einer Dauer von mindestens sechs Wochen 
und höchstens einem Jahr. Maßnahmen nach 
Nummer 2 dürfen nur gefördert werden, wenn 
die Teilnahme für eine dauerhafte berufliche 
Eingliederung des Arbeitslosen notwendig ist. 

§ 40 c 

(1) Die Bundesanstalt kann Ausbildenden Zu-
schüsse zur Förderung der Berufsausbildung von 
ausländischen Auszubildenden sowie von lern-
beeinträchtigten oder sozial benachteiligten 
deutschen Auszubildenden gewähren, denen 
nach der Teilnahme an berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen ohne weitere Förderung 
eine Ausbildungsstelle in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf durch die Bundesanstalt nicht 
vermittelt werden kann. Ausbildungsbeglei-
tende Hilfen nach Absatz 2 Nr. 1 können auch 
für einen Auszubildenden gewährt werden, 
wenn ohne diese Förderung ein Abbruch seiner 
Ausbildung droht. Die Bundesanstalt kann bei 
ausbildungsbegleitenden Hilfen nach Absatz 2 
Nr. 1 von dem Erfordernis der Teilnahme an ei-
ner berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
absehen, wenn die Teilnahme für den Erfolg der 
Ausbildung nicht notwendig ist. 

(2) Gefördert werden folgende Maßnahmen im 
Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach 
dem Berufsbildungsgesetz: 

1. Ausbildungsbegleitende Hilfen des ausbil-
denden Betriebes oder eines anderen Trägers, 
soweit sie für einen erfolgreichen Abschluß 
der betrieblichen Berufsausbildung erforder-
lich sind, 

2. das erste Jahr einer Berufsausbildung in einer 
überbetrieblichen Einrichtung, wenn eine 
Ausbildungsstelle in einem Betrieb auch mit 
ausbildungsbegleitenden Hilfen nach Num-
mer 1 nicht vermittelt werden kann, 

3. die Fortsetzung der nach Nummer 2 geförder-
ten Berufsausbildung in der überbetriebli-
chen Einrichtung bis zum Abschluß, wenn 
vorher eine Ausbildungsstelle in einem Be-
trieb auch mit ausbildungsbegleitenden Hil-
fen nach Nummer 1 nicht vermittelt werden 
kann. 

(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 
darf als Zuschuß zur Ausbildungsvergütung 
höchstens ein Betrag bis zur Höhe des Bedarfs-
satzes gewährt werden, der aufgrund von § 40 
der Berufsausbildungsbeihilfe für den Lebensun-
terhalt eines unverheirateten Auszubildenden, 
der das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
und im Haushalt der Eltern untergebracht ist, 
zugrunde zu legen ist, zuzüglich fünf vom Hun-
dert jährlich ab dem zweiten Ausbildungsjahr. 
Der Betrag erhöht sich um die vom Arbeitgeber 
zu tragenden Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung, Krankenversicherung, Unfallver-
sicherung und zur Bundesanstalt. Den Umfang 
der Förderung im übrigen und bei Maßnahmen 
nach Absatz 2 Nr. 1 bestimmt die Bundesanstalt 
durch Anordnung. " 

10a. In § 44 Abs. 4 Satz 2 wird das Zitat „ § 112 Abs. 2 
Satz 3" durch das Zitat „ § 112 Abs. 1 Satz 2" 
ersetzt. 



Drucksache 11/800 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

11. In § 53 Abs. 3 Satz 2 wird das Zitat ,,§ 49 Abs. 1 
Satz 2" durch das Zitat „§ 49 Abs. 1 Satz 4 Buch-
stabe b " ersetzt. 

12. § 55a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Zahl „ 19" durch 
die Zahl „18", die Zahl „13" durch die Zahl 
„26" und die Zahl „zehn" durch die Zahl 
„vier" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden hinter den Worten 
„entrichtet hat" das Komma durch einen 
Punkt ersetzt und der Satzteil „höchstens je-
doch die Beträge, die der Antragsteller als 
Beiträge tatsächlich aufzuwenden hat" gestri-
chen. 

c) In Absatz 4 erhält Satz 2 folgende Fassung: 

„Sie kann die Zuschüsse nach Absatz 3 pau-
schalieren. " 

13. Nach § 62 wird eingefügt: 

„Siebter Unterabschnitt 

Förderung der Teilnahme an 
Deutsch-Sprachlehrgängen für Aussiedler, 
Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge 

§ 62 a 

(1) Die Bundesanstalt gewährt 

1. Aussiedlern im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3 und 
Abs. 3 des Bundesvertriebenengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. Sep-
tember 1971 (BGBl. I S. 1565, 1807), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
18. Februar 1986 (BGBl. I S. 265), 

2. Personen, die eine einmalige Überbrückungs-
hilfe der Bundesregierung nach den Richtli-
nien des Bundesministers des Innern vom 
29. November 1985 (GMBl. 1986 S. 8), zuletzt 
geändert durch die Richtlinien vom 17. De-
zember 1986 (GMBl. 1987 S. 20), erhalten ha-
ben, 

3. Ausländern, die als Asylberechtigte nach dem 
Asylverfahrensgesetz anerkannt sind und ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes haben, 

4. Ausländern, die im Rahmen humanitärer 
Hilfsaktionen der Bundesrepublik Deutsch-
land durch Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis vor der Einreise in der Form des Sichtver-
merks oder durch Übernahmeerklärung nach 
§ 22 des Ausländergesetzes vom 28. Ap ril 
1965 (BGBl. I S. 353), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 1978 
(BGBl. I S. 1108), im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes aufgenommen worden sind (Kontin-
gentflüchtlinge) 

Leistungen nach § 62b, wenn sie 

a) an einem Deutsch-Sprachlehrgang mit ganz-
tägigem Unterricht teilnehmen, 

b) im Herkunftsland eine Erwerbstätigkeit von 
mindestens zehn Wochen Dauer in den letzten 
zwölf Monaten vor der Ausreise ausgeübt ha-
ben, 

c) beabsichtigen, nach Abschluß des Deutsch
-

Sprachlehrgangs eine nicht der Berufsausbil-
dung  dienende Erwerbstätigkeit im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes aufzunehmen, 

d) die für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
erforderlichen Kenntnisse der deutschen 
Sprache nicht besitzen. 

(2) Leistungen nach § 62b werden auch ge-
währt, wenn wegen der besonderen Verhältnisse 
im Herkunftsland die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 nicht erfüllt werden konnten, und die 
Nichtgewährung der Leistungen eine unbillige 
Härte darstellen würde. 

§ 62 b 

(1) Die Teilnehmer erhalten für längstens zehn 
Monate Unterhaltsgeld, und zwar 

a) Aussiedler (§ 62a Abs. 1 Nr. 1) und Personen, 
die eine einmalige Überbrückungshilfe erhal-
ten haben (§ 62 a Abs. 1 Nr. 2) in Höhe von 63 
vom Hundert, 

b) Asylberechtigte (§ 62 a Abs. 1 Nr. 3) und Kon-
tingentflüchtlinge (§ 62 a Abs. 1 Nr. 4) in 
Höhe von 58 vom Hundert 

des um die gesetzlichen Abzüge, die bei Arbeit-
nehmern gewöhnlich anfallen, verminderten 
durchschnittlichen Arbeitsentgelts aller Bezieher 
von Arbeitslosengeld am 1. September des vor-
angegangenen Kalenderjahres; § 44 Abs. 4 bis 7 
gilt entsprechend. 

(2) Die durch die Teilnahme entstehenden not-
wendigen Kosten werden erstattet. 

§ 62 c 

(1) Die Bundesanstalt erstattet den Trägern 
von Deutsch-Sprachlehrgängen für Aussiedler, 
Empfänger einer einmaligen Überbrückungs-
hilfe, Asylberechtigte und Kontingentflücht-
linge, die keinen Anspruch auf Leistungen nach 
§§ 62a und 62b haben und auch keine Leistun-
gen nach den Richtlinien des Bundesministers 
für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit für 
die Vergabe von Beihilfen zur schulischen, be-
ruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung 
junger Aussiedler, junger Zuwanderer aus der 
DDR und Berlin (Ost) sowie junger Flüchtlinge — 
sog. Garantiefonds — Schul- und Berufsbil-
dungsbereich — (RL-GF-SB) vom ... (GMBl....) 
in Anspruch nehmen können, die notwendigen 
Kosten, die durch die Durchführung der Lehr-
gänge und die Abgabe von Lernmitteln an die 
Teilnehmer unmittelbar entstehen. 
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(2) Die Bundesanstalt trägt die notwendigen 
Fahrkosten, die durch die Teilnahme an 
Deutsch-Sprachlehrgängen unmittelbar entste-
hen. 

§ 62 d 

Für die Leistungen nach §§ 62 b und 62 c gelten 
§§ 33, 34 und 45 entsprechend. Die Bundesan-

stalt bestimmt durch Anordnung das Nähere 
über Voraussetzungen, Art, Umfang und Durch-
führung der Förderung nach diesem Unterab-
schnitt." 

14. In § 64 Abs. 3 wird nach dem Wort „Arbeitsaus-
fall" das Wort „überwiegend" eingefügt. 

15. § 68 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Zitat „§ 112 Abs. 2 
Satz 2" durch das Zitat „§ 112 Abs. 3 Satz 2" 
ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird das Zitat „§ 112 Abs. 2 
Satz 3" durch das Zitat „ § 112 Abs. 1 Satz 2" 
ersetzt. 

c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz 5 ange-
fügt: 

„Bei Arbeitnehmern mit einer geringeren wö-
chentlichen Arbeitszeit als dreiunddreißig 
Stunden ist das Kurzarbeitergeld für die Aus-
fallstunde durch Teilung des jeweiligen Lei-
stungssatzes nach § 111 Abs. 2 durch die wö-
chentliche Arbeitszeit des Arbeitnehmers zu 
errechnen; dieser Leistungssatz wird ermittelt 
durch Vervielfachung des Arbeitsentgelts 
(Absatz 1 und 2) mit der Zahl der vereinbarten 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstun-
den. " 

16. § 72 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend mit 
der Maßgabe, daß der Antrag bei dem Ar-
beitsamt zu stellen ist, in dessen Bezirk die für 
den Betrieb zuständige Lohnstelle liegt. " 

b) Absatz 5 Satz 2 wird gestrichen. 

17. § 79 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Er wird nur gewährt, wenn auf der Baustelle 
(§ 78 Abs. 2) in der Förderungszeit mindestens 
einhundert Arbeitsstunden geleistet worden 
sind. " 

17a. § 81 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Für Anträge nach § 77 ist das Arbeitsamt zu-
ständig, in dessen Bezirk das Unternehmen sei-
nen Sitz hat; für Anerkennungsanträge nach § 78 
ist das Arbeitsamt zuständig, in dessen Bezirk die 
Baustelle liegt; für Leistungsanträge nach § 78 
und für Anträge nach § 80 ist das Arbeitsamt 

zuständig, in dessen Bezirk die für den Betrieb 
zuständige Lohnstelle liegt." 

18. In § 84 Abs. 1 werden das Komma hinter der 
Nummer 2 durch einen Punkt ersetzt und die 
Nummer 3 gestrichen. 

19. § 88 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Die Arbeitsausfälle (§ 84 Abs. 1) einer 
Kalenderwoche sind vom Arbeitgeber späte-
stens am dritten Arbeitstag der den Arbeits-
ausfällen folgenden Kalenderwoche dem Ar-
beitsamt, in dessen Bezirk die Baustelle liegt, 
schriftlich anzuzeigen; die Anzeige kann 
auch die Betriebsvertretung erstatten. Wird 
die Anzeige nach Satz 1 nicht oder verspätet 
erstattet, so kann Schlechtwettergeld für die 
Arbeitsausfälle der Kalenderwoche nicht ge-
währt werden. " 

b) Absatz 2 Satz 2 erster Halbsatz erhält fol-
gende Fassung: 

„Der Antrag ist vom Arbeitgeber unter Beifü-
gung der Stellungnahme der Betriebsvertre-
tung bis zum Ablauf einer Ausschlußfrist von 
drei Monaten nach dem Ende der Schlecht-
wetterzeit bei dem Arbeitsamt zu stellen, in 
dessen Bezirk die für den Betrieb zuständige 
Lohnstelle liegt; " 

20. § 89 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Sie kann ferner die Zuständigkeit des Arbeits-
amtes abweichend von § 88 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 Satz 2 bestimmen. " 

21. In § 91 Abs. 2 Satz 4 werden nach dem Wort 
„Darlehen" die Worte „oder Zinszuschüsse" ein-
gefügt. 

22. In § 95 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Darlehens," die Worte „über die Gewährung 
und die Höhe von Zinszuschüssen, " eingefügt. 

23. § 96 erhält folgende Fassung: 

„§ 96 

(1) Die Bundesanstalt kann zur Sicherstellung 
der Restfinanzierung von Maßnahmen, die nach 
§§ 91 bis 95 gefördert werden, weitere Beträge 
für die Gewährung von Darlehen und Zuschüs-
sen bereitstellen (verstärkte Förderung). Aus die-
sen Mitteln sollen Zuschüsse vor allem für Arbei-
ten gewährt werden, durch die in angemesse-
nem Umfange Dauerarbeitsplätze geschaffen 
oder gesichert werden. Vorzugsweise sollen Ar-
beiten gefördert werden, die der Vorbereitung 
oder Ergänzung anderer wirtschaftsfördernder 
Maßnahmen, insbesondere der Anpassung an 
wirtschaftliche Strukturveränderungen oder 
dem wirtschaftlichen Fortschritt dienen. 
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(2) Darlehen und Zuschüsse nach Absatz 1 
dürfen nur bewilligt werden, wenn auch das 
Land, dem die Arbeit zugute kommt, Darlehen 
oder Zuschüsse in angemessener Höhe und zu 
nicht weniger günstigen Bedingungen gewährt. 
Der Präsident der Bundesanstalt kann auf Antrag 
des Landes die Landesmittel zuteilen und ver-
walten. 

(3) Die Bundesanstalt kann zur Durchführung 
der verstärkten Förderung durch Anordnung das 
Nähere über Voraussetzung, Art, Umfang und 
Überwachung der Förderung bestimmen. " 

24. § 97 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) In Fällen, in denen es aus arbeitsmarkt- 
oder sozialpolitischen Gründen geboten ist, ins-
besondere bei älteren Arbeitslosen, die vor Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses mindestens acht-
zehn Monate beim Arbeitsamt arbeitslos gemel-
det sind, kann der Zuschuß nach Absatz 2 bis zu 
siebzig vorn Hundert des Arbeitsentgelts betra-
gen, von einer Verminderung des Zuschusses 
abgesehen werden und die Förderung bis zu acht 
Jahren dauern; bei einer Arbeitslosigkeit von 
mindestens vierundzwanzig Monaten kann der 
Zuschuß bis fünfundsiebzig vom Hundert betra-
gen. " 

25. In § 102 Abs. 1 und 2 werden die Worte „ 19 Stun-
den" jeweils durch die Worte „ 18 Stunden" er-
setzt. 

26. In § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte 
„eine längere als kurzzeitige zumutbare Be-
schäftigung" durch die Worte „eine zumutbare, 
nach § 168 die Beitragspflicht begründende oder 
allein nach § 169 Nr. 2 beitragsfreie Beschäfti-
gung" ersetzt. 

27. Nach § 103 wird folgender § 103a eingefügt: 

„§ 103 a 

(1) Ist der Arbeitslose Schüler oder Student ei-
ner Schule, Hochschule oder sonstigen Ausbil-
dungsstätte, so wird vermutet, daß er nur Be-
schäftigungen ausüben kann, die nach § 169 
Nr. 5 oder nach § 169 Nr. 1 dieses Gesetzes in 
Verbindung mit § 172 Abs. 1 Nr. 5 der Reichsver-
sicherungsordnung beitragsfrei sind. 

(2) Die Vermutung nach Absatz 1 ist widerlegt, 
wenn der Arbeitslose darlegt und nachweist, daß 
der Ausbildungsgang eine die Beitragspflicht be-
gründende Beschäftigung bei ordnungsgemäßer 
Erfüllung der in den Ausbildungs- und Prüfungs-
bestimmungen vorgeschriebenen Anforderun-
gen zuläßt." 

28. In § 105c Abs. 1 wird folgender Satz 2 einge-
fügt: 

„Der Anspruch nach Satz 1 wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, daß der Arbeitslose nur Beschäf

-

tigungen ausüben kann, die nach § 169 Nr. 1 die

-

ses Gesetzes in Verbindung mit § 172 Abs. 1 
Nr. 5 der Reichsversicherungsordnung beitrags-
frei sind. " 

29. § 112 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefaßt: 

,, (1) Arbeitsentgelt im Sinne des § 111 
Abs. 1 ist das Arbeitsentgelt, das der Arbeits-
lose im Bemessungszeitraum durchschnittlich 
in der Woche erzielt hat. Mehrarbeitszu-
schläge, Arbeitsentgelte, die der Arbeitslose 
wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses erhält, sowie einmalige und wiederkeh-
rende Zuwendungen bleiben außer Betracht; 
dies gilt auch für Zuwendungen, die anteilig 
gezahlt werden, wenn das Arbeitsverhältnis 
vor dem Fälligkeitstermin endet. 

(2) Der Bemessungszeitraum umfaßt die 
beim Ausscheiden des Arbeitnehmers abge-
rechneten Lohnabrechnungszeiträume der 
letzten drei Monate der die Beitragspflicht be-
gründenden Beschäftigungen vor der Entste-
hung des Anspruchs, in denen der Arbeitslose 
Arbeitsentgelt erzielt hat. Enthalten die Lohn-
abrechnungszeiträume weniger als 60 Tage 
mit Anspruch auf Arbeitsentgelt, so verlän-
gert sich der Bemessungszeitraum um weitere 
Lohnabrechnungszeiträume, bis 60 Tage mit 
Anspruch auf Arbeitsentgelt erreicht sind. Ist 
das Arbeitsentgelt innerhalb des letzten Jah-
res vor dem Ausscheiden des Arbeitnehmers 
aus dem Beschäftigungsverhältnis außerge-
wöhnlich gestiegen und wirkt sich diese Stei-
gerung auf das Arbeitsentgelt im Bemes-
sungszeitraum aus, so treten an die Stelle der 
in Satz 1 genannten drei Monate 12 Monate 
und an die Stelle der in Satz 2 genannten 
60 Tage 240 Tage. Außergewöhnlich sind 
Steigerungen des Arbeitsentgelts, 

1. durch die das Arbeitsentgelt von Arbeit-
nehmern mit vergleichbaren Beschäftigun-
gen unverhältnismäßig überschritten 
wird, 

2. die nicht den beruflichen Kenntnissen oder 
Fähigkeiten des Arbeitslosen entsprechen, 
oder 

3. die auf einer nicht durch den Wegfall bis-
heriger Hinderungsgründe bedingten Er-
höhung der wöchentlichen Arbeitszeit be-
ruhen. 

Die Sätze 1 bis 4 gelten für Zeiten, die Zeiten 
einer die Beitragspflicht begründenden Be-
schäftigung gleichstehen, entsprechend. 

(3) Für die Berechnung des in der Woche 
durchschnittlich erzielten Arbeitsentgelts 
wird das im Bemessungszeitraum durch-
schnittlich in der Arbeitsstunde erzielte Ar-
beitsentgelt mit der Zahl der Arbeitsstunden 
vervielfacht, die sich als Durchschnitt der ta-
riflichen regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit der Beschäftigungsverhältnisse im 
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Bemessungszeitraum ergibt. Arbeitsentgelt, 
das nach Monaten bemessen ist, gilt als in der 
Zahl von Arbeitsstunden erzielt, die sich er-
gibt, wenn die Zahl der vereinbarten regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitsstunden mit 30 
vervielfacht und durch 7 geteilt wird." 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Folgende Nummer 6 wird eingefügt: 

„6. für die Zeit einer Beschäftigung als 
Helfer im Sinne des Gesetzes zur För-
derung eines freiwilligen sozialen 
Jahres, dessen Beiträge nach § 175 
Abs. 1 Nr. 2 a berechnet worden sind, 
das Arbeitsentgelt nach Absatz 1 der 
letzten die Beitragspflicht begrün-
denden Beschäftigung vor Beginn 
des freiwilligen sozialen Jahres,". 

bb) Nummer 9 wird wie folgt gefaßt: 

„9. für die Zeit, in der der Arbeitslose als 
Wehr- oder Zivildienstleistender 
nach § 168 Abs. 2 beitragspflichtig 
war, das Arbeitsentgelt nach Absatz 1 
der letzten die Beitragspflicht be-
gründenden Beschäftigung als Arbei-
ter oder Angestellter vor Beginn des 
Dienstes, ". 

c) In Absatz 9 wird die Zahl „5" durch die Zahl 
„10" ersetzt. 

29a. In § 115 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte ,,§ 112 
Abs. 2 Satz 3" durch die Worte „ § 112 Abs. 1 
Satz 2" ersetzt. 

29b. In § 117 Abs. 3 Satz 4 werden die Worte „Lohn-
abrechnungszeiträume, die insgesamt minde-
stens zwanzig Tage mit Anspruch auf Arbeitsent-
gelt umfassen" durch die Worte „Lohnabrech-
nungszeiträume der letzten drei Monate; § 112 
Abs. 2 Satz 2 gilt."  ersetzt. 

30. § 118a wird aufgehoben. 

31. § 120 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Worte „innerhalb von 
zwei Wochen nach einem Meldeversäumnis 
nach Absatz 1" durch die Worte „ innerhalb 
einer Säumniszeit nach Absatz 1 von zwei 
Wochen " ersetzt. 

h) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„ (3) Würde die Dauer einer Säumniszeit von 
zwei Wochen nach Absatz 1 oder die Verlän-
gerung dieser Säumniszeit nach Absatz 2 
nach den für den Eintritt oder für die Verlän-
gerung der Säumniszeit maßgebenden Tatsa-
chen für den Arbeitslosen eine besondere 
Härte bedeuten, so umfaßt die Säumniszeit im 
Falle des Absatzes 1 eine Woche, im Falle des 
Absatzes 2 längstens vier Wochen." 

32. § 128 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 erhält folgende Fas-
sung: 

„6. wegen grundlegender Änderungen des 
Betriebs, in dem der Arbeitslose zuletzt be-
schäftigt war, dem Bet rieb, dem Arbeitslosen 
oder einem anderen Arbeitnehmer des Betrie-
bes öffentliche Anpassungshilfen gewährt 
werden,". 

b) Nach Absatz 1 Satz 3 wird folgender Satz 4 
angefügt: 

„Die Erstattungspflicht entfällt für den Ar-
beitslosen, der seinen Arbeitsplatz für einen 
bei dem gleichen Arbeitgeber beschäftigten 
Arbeitnehmer freigemacht hat, für den im 
Falle seines Ausscheidens der Befreiungstat-
bestand des Satzes 2 Nr. 6 vorgelegen 
hätte." 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Auf Antrag des Arbeitgebers entschei-
det das Arbeitsamt im voraus, daß die Erstat-
tungspflicht für die Beendigung von Arbeits-
verhältnissen nicht eintritt, die innerhalb von 
24 Monaten nach der Antragstellung erfolgt, 
wenn der Arbeitgeber nachweist, daß die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 3, 4, 5 
oder 6 im Zeitpunkt der Antragstellung vorlie-
gen. " 

33. § 132a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Im dritten Teilsatz werden die Worte „ob 
in dem Betrieb Arbeitnehmer" durch die 
Worte „ob für den Betrieb Arbeitnehmer 
und Selbständige" ersetzt. 

bb) Der Punkt wird durch ein Komma ersetzt 
und folgender Halbsatz angefügt: 

„und ob die Angaben nach § 133 Abs. 1 
Satz 2 zutreffend bescheinigt sind." 

b) Folgender Satz 4 wird eingefügt: 

„Für die Prüfung der Angaben nach § 133 
Abs. 1 Satz 2 gilt § 98 Abs. 1 Satz 3 des Zehn

-

ten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend." 

34. In § 141k wird folgender Absatz 2 a eingefügt: 

„ (2 a) Ist die Übertragung oder Verpfändung 
zur Vorfinanzierung des Arbeitsentgelts erfolgt 
und war im Zeitpunkt der Übertragung oder Ver-
pfändung ein Antrag auf Eröffnung des Konkurs-
verfahrens nicht gestellt, so besteht kein An-
spruch auf Konkursausfallgeld. Ergeht eine Ent-
scheidung über die Eröffnung des Anschlußkon-
kurses, so ist dieser Zeitpunkt maßgebend." 

35. In § 152 Abs. 1 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz an-
gefügt: 
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„er kann ganz oder teilweise auch für die Ver-
gangenheit zurückgenommen werden." 

36. In § 227 Abs. 1 Nr. 2 und § 228 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
werden jeweils nach den Worten „ § 23 Abs. 1 
Satz 1" die Worte „oder Abs. 3 Satz 1 " einge-
fügt. 

37. § 231 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Handelt es sich in den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 4 bei der Änderung in den Verhältnissen um 
die Aufnahme einer Beschäftigung gegen Ver-
gütung, so kann die Ordnungswidrigkeit mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünftausend Deutsche Mark 
geahndet werden." 

38. § 242d wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige § 242d wird § 242d Abs. 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„ (2) § 119a ist für Ansprüche auf Arbeitslo-
sengeld nicht anzuwenden, wenn der Arbeits-
lose innerhalb der Rahmenfrist mindestens 
360 Kalendertage vor dem 1. Januar 1985 in 
einer die Beitragspflicht begründenden Be-
schäftigung gestanden oder Zeiten zurückge-
legt hat, die zur Erfüllung der Anwartschafts-
zeit dienen können, und die Entscheidung 
über den Eintritt der Sperrzeit am ... (Tag des 
Kabinettbeschlusses) 1987 noch nicht unan-
fechtbar war oder gegen die am 31. Dezember 
1987 ein Verfahren beim Bundesverfassungs-
gericht anhängig ist." 

39. In § 242e Nr. 3 werden in dem Zitat „ohne Auf-
trag der Bundesanstalt nach § 29 Abs. 4 in Ver-
bindung mit § 23 Abs. 1 Satz 1" die Worte „oder 
Abs. 3 Satz 1 " angefügt. 

40. Nach § 242g wird folgender § 242h eingefügt: 

„§ 242h 

(1) Auszubildende, die vor dem 1. Januar 1988 
in Maßnahmen eingetreten sind, für die sie einen 
Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungsbei-
hilfengesetz (Artikel 3 des Beschäftigungsförde-
rungsgesetzes vom 3. Juni 1982, BGBl. I S. 641), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2484), hatten, 
oder denen Leistungen nach dem Bildungsbei-
hilfengesetz bereits bewilligt wurden, werden 
nach den §§ 40 bis 40b weitergefördert. 

(2) Maßnahmen, die vor dem 1. Januar 1988 
nach den Richtlinien des Bundesministers für Bil-
dung und Wissenschaft für die Förderung der 
Berufsausbildung von benachteiligten Jugendli-
chen vom 12. Mai 1980 (BAnz. Nr. 142 vom 
5. August 1980) in der Fassung vom 10. Dezem-
ber 1986 (Dienstblatt-Runderlaß der Bundesan-
stalt für Arbeit 190/86 vom 19. Dezember 1986) 
bewilligt wurden, werden nach § 40c weiterge-
fördert, solange eine Förderung der Ausbildung, 

die nach diesen Richtlinien ermöglicht wurde, 
erforderlich bleibt. 

(3) Die Bundesanstalt kann durch Anordnung 
bestimmen, daß für Ausbildungsplatzbewerber 
für die Ausbildungsjahre 1987/88 und 1988/89 
Ausbildungsmaßnahmen in überbetrieblichen 
Einrichtungen nach § 40c Abs. 2 Nr. 2 und 3 
auch dann gefördert werden können, wenn da-
durch in Regionen mit überdurchschnittlichem 
Ausbildungsplatzdefizit die Ausbildung von ar-
beitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Berufsanwärtern ermöglicht wird, die bei ihr als 
Ausbildungsplatzbewerber gemeldet und bisher 
weder in eine Berufsausbildung in einem Betrieb 
oder einer überbetrieblichen Einrichtung noch in 
eine schulische Bildungsmaßnahme eingemün-
det sind und nicht zu den in § 40c Abs. 1 Satz 1 
genannten Personen gehören. Absolventen be-
rufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen sollen 
vorrangig berücksichtigt werden. Mädchen sind 
vorrangig zu fördern. Die Maßnahmen werden in 
der Reihenfolge der Höhe des Ausbildungsplatz-
defizits in den Arbeitsamtsbezirken bewilligt. 

(4) Für Bezieher von Arbeitslosengeld, deren 
Anspruch vor dem 1. Januar 1988 entstanden ist 
und die im Monat vor dem 1. Januar 1988 eine 
Beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne der 
§§ 101 und 102 mit einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von 18 bis unter 19 Stunden ausgeübt haben, 
ist § 101 Abs. 1 in Verbindung mit § 102 in der bis 
zum 31. Dezember 1987 geltenden Fassung an-
zuwenden, solange der Leistungsbezieher diese 
Beschäftigung oder Tätigkeit ohne Unterbre-
chung fortsetzt, längstens jedoch bis zum 
31. März 1988. Satz 1 gilt für die Arbeitslosen-
hilfe entsprechend. 

(5) § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in der bis zum 
31. Dezember 1987 geltenden Fassung ist für An-
sprüche auf Arbeitslosengeld weiterhin anzu-
wenden, wenn der Anspruch vor dem 1. Januar 
1988 entstanden ist oder wenn der Arbeitslose 
innerhalb der Rahmenfrist mindestens 360 Ka-
lendertage vor dem 1. Januar 1988 in einer die 
Beitragspflicht begründenden Beschäftigung ge-
standen oder Zeiten zurückgelegt hat, die zur 
Erfüllung der Anwartschaftszeit dienen kön-
nen. 

(6) § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 103a in der 
vom 1. Januar 1988 an geltenden Fassung sind 
für Zeiten vor dem 1. Januar 1988, für die der 
Arbeitslose Anspruch auf Arbeitslosenhilfe er-
hebt, anzuwenden, wenn die Entscheidung über 
diesen Anspruch am 31. Dezember 1987 noch 
nicht unanfechtbar war oder gegen die am 
31. Dezember 1987 ein Verfahren beim Bundes-
verfassungsgericht anhängig ist. 

(7) § 112 Abs. 2, 3 und 5 in der bis zum 31. De-
zember 1987 geltenden Fassung ist für Ansprü-
che, die vor dem 1. Januar 1988 entstanden sind, 
weiterhin anzuwenden. 

(8) § 112 Abs. 9 in der bis zum 31. Dezember 
1987 geltenden Fassung ist für Ansprüche auf 
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Arbeitslosengeld, die vor dem 1. Januar 1988 
entstanden sind, weiterhin anzuwenden; vom 
Tage einer Änderung des für die Bemessung des 
Arbeitslosengeldes maßgebenden Arbeitsent-
gelts ist diese Vorschrift in der vom 1. Januar 
1988 geltenden Fassung maßgebend. Satz 1 gilt 
für das Unterhaltsgeld und die Arbeitslosenhilfe 
entsprechend. 

(8 a) § 117 Abs. 3 Satz 4 in der bis zum 31. De-
zember 1987 geltenden Fassung ist für Ansprü-
che, die vor dem 1. Januar 1988 entstanden sind, 
weiterhin anzuwenden. 

(9) § 118a ist für Zeiten vor dem 1. Januar 
1988, für die der Arbeitslose Anspruch auf Ar-
beitslosengeld erhebt, nicht mehr anzuwenden, 
soweit diese Vorschrift für Schüler das Ruhen des 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld anordnet und 
die Entscheidung über diesen Anpruch am 
12. Februar 1987 noch nicht unanfechtbar war 
oder gegen die am 31. Dezember 1987 ein Ver-
fahren beim Bundesverfassungsgericht anhän-
gig ist oder die Entscheidung nach dem 12. Fe-
bruar 1987 getroffen worden ist. 

(10) § 120 in der vom 1. Januar 1988 an gelten-
den Fassung gilt auch für Meldeversäumnisse 
vor dem 1. Januar 1988, wenn die Entscheidung 
über den Eintritt einer Säumniszeit am 28. April 
1987 noch nicht unanfechtbar war oder gegen 
die am 31. Dezember 1987 ein Verfahren beim 
Bundesverfassungsgericht anhängig ist. 

(11) § 141k Abs. 2a gilt nicht für eine Übertra-
gung oder Verpfändung, die vor dem 1. Januar 
1988 erfolgt ist. 

Artikel 2 

Änderung des Gesetzes zur Konsolidierung 
der Arbeitsförderung 

Artikel 1 § 2 Nr. 13 Satz 1 des Arbeitsförderungs-
Konsolidierungsgesetzes vom 22. Dezember 1981 
(BGBl. I S. 1497), das durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2586) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„ § 119 in der bis zum 31. Dezember 1981 geltenden 
Fassung ist für Ansprüche auf Arbeitslosengeld wei

-

terhin anzuwenden, wenn der Arbeitslose innerhalb 
der Rahmenfrist mindestens 180 Kalendertage vor 
dem 1. Januar 1982 in einer die Beitragspflicht be-
gründenden Beschäftigung gestanden oder Zeiten zu-
rückgelegt hat, die zur Erfüllung der Anwartschafts-
zeit dienen können, und die Entscheidung über den 
Eintritt der Sperrzeit am ... (Tag des Kabinettbe-
schlusses) noch nicht unanfechtbar war oder gegen 
die am 31. Dezember 1987 ein Verfahren beim Bun-
desverfassungsgericht anhängig ist." 

Artikel 3 

Aufhebung von Vorschriften 

(1) Das Bildungsbeihilfengesetz (Artikel 3 des Be-
schäftigungsförderungsgesetzes vom 3. Juni 1982, 
BGBl. I S. 641), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2484), 
wird aufgehoben. 

(2) Die Verordnung über die Beauftragung der Bun-
desanstalt für Arbeit mit der Förderung der Berufsaus-
bildung von benachteiligten Jugendlichen aus Bun-
desmitteln vom 30. März 1984 (BGBl. I S. 498) wird 
aufgehoben. 

(3) Die Sprachförderungsverordnung vom 27. Juli 
1976 (BGBl. I S. 1949), zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung vom 3. August 1983 (BGBl. I S. 1066), wird 
aufgehoben. 

Artikel 4 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1988 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: Artikel 1 Nr. 38 mit Wirkung 
vom 1. Januar 1985 und Artikel 2 mit Wirkung vom 
1. Januar 1982. 

Bonn, den 15. September 1987 

Dr. Dregger, Dr. Waigel und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

1. Die aktive Arbeitsmarktpolitik hat in den zurück-
liegenden Jahren einen deutlich gewachsenen Bei-
trag zur Verbesserung der Situation am Arbeits-
markt geleistet. Im Haushalt der Bundesanstalt für 
Arbeit stehen 1987 rund 12,5 Mrd. DM für Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik zur Verfü-
gung. Stark ausgeweitet wurden in den letzten 
Jahren die Hilfen zur beruflichen Eingliederung 
und zur Beschäftigung in Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen; insbesondere wurde die Zahl der ge-
förderten Maßnahmen der beruflichen Bildung er-
heblich erhöht. Dadurch war die von der Bundes-
regierung im Zusammenhang mit der 7. Novelle 
des Arbeitsförderungsgesetzes gemeinsam mit den 
Sozialpartnern angestoßene Qualifizierungsoffen-
sive erfolgreich. Insgesamt hat die Arbeitsmarkt-
politik in zuvor nicht erreichtem Maße durch ihre 
Angebote geholfen, die Chancen Arbeitsuchender 
zu verbessern und den Arbeitskräftebedarf der Un-
ternehmen und Verwaltungen zu decken. 

2. Das Gesetz will die Möglichkeiten einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik ausbauen und verbessern. Zu 
diesem Zweck will das Gesetz 

— die Zielgruppenorientierung der Arbeitsmarkt-
politik verstärken, 

— das Instrumentarium des Arbeitsförderungsge-
setzes um weitere Maßnahmen, die der Einglie-
derung auf dem Arbeitsmarkt dienen, ergän-
zen, 

— die Vermittlungsmöglichkeiten erweitern und 
verbessern, 

— einen Beitrag zur Bekämpfung mißbräuchlicher 
Inanspruchnahme von Leistungen leisten und 

— zur Vereinfachung des Arbeitsförderungsgeset-
zes beitragen. 

3. Die wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfs 
sind: 

a) Das bewährte Programm des Bundesministers 
für Bildung und Wissenschaft für die Förderung 
der Berufsausbildung von benachteiligten Ju-
gendlichen wird in das Arbeitsförderungsgesetz 
übernommen und damit „auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt" (Regierungserklärung vom 
18. März 1987). 

Kern der in den Gesetzentwurf übernommenen 
Maßnahmen ist ein intensiver Förderansatz: 
Durch Stützunterricht und sozialpädagogische 
Unterstützung während der Berufsausbildung 
sollen die schulischen Defizite und sozialen 
Schwierigkeiten der benachteiligten Jugendli-
chen überwunden werden, die einem Ausbil-
dungserfolg und damit einer dauerhaften beruf

-

lichen Eingliederung noch entgegenstehen. 

Dieser Ansatz ist unabhängig von der Ausbil-
dungsplatzsituation: Langjährige Erfahrungen 
zeigen, daß Jugendliche aus der Zielgruppe des 
Programms auch bei einem ausreichenden Aus-
bildungsplatzangebot intensiver Förderung be-
dürfen, um einen Ausbildungserfolg zu errei-
chen. Durch ausbildungsbegleitende Hilfen 
wird diese Lernunterstützung während einer 
Ausbildung im Betrieb sichergestellt. Darüber 
hinaus berücksichtigt der Gesetzentwurf die Er-
fahrung, daß sich ausbildungsbegleitende Hil-
fen als wirksames Instrument zur Verhinderung 
eines Abbruchs der Ausbildung bewährt haben. 
Der Gesetzentwurf unterstreicht den Vorrang 
der Förderung mit ausbildungsbegleitenden 
Hilfen. Für benachteiligte Jugendliche, die auf-
grund ihrer schulischen Defizite und sozialen 
Schwierigkeiten auch mit ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen noch nicht in einem Betrieb aus-
gebildet werden können, erfolgt eine intensi-
vere Förderung während einer Ausbildung in 
einer überbetrieblichen Einrichtung. Für diese 
Auszubildenden wird ein Übergang in die Aus-
bildung in einem Betrieb möglichst bereits nach 
dem ersten Ausbildungsjahr, erforderlichenfalls 
unter Fortsetzung der Förderung in Form von 
ausbildungsbegleitenden Hilfen, angestrebt. 

Innerhalb der Bundesregierung bleibt die fach-
liche Zuständigkeit für die Inhalte der Ausbil-
dungsmaßnahmen beim Bundesminister für Bil-
dung und Wissenschaft. Sie umfaßt die Konzi-
pierung und Förderung von Maßnahmen zur in-
haltlichen Gestaltung der Ausbildungsmaßnah-
men sowie die Federführung für konzeptionelle 
Fragen. Die Genehmigung der Anordnungen zu 
§ 40c durch den Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung erfolgt im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft. 

Die Bundesregierung wird darauf hinwirken, 
daß die Regelungen der Richtlinien des Bundes-
ministers für Bildung und Wissenschaft für die 
Förderung der Berufsausbildung von benachtei-
ligten Jugendlichen vom 12. Mai 1980 in der 
Fassung vom 10. Dezember 1986, die nicht in 
das Gesetz eingehen, in die Anordnung der 
Bundesanstalt für Arbeit übernommen wer-
den. 

b) Die Förderungsmöglichkeiten des Bildungsbei-
hilfengesetzes für arbeitslose Jugendliche wer-
den in das Arbeitsförderungsgesetz übernom-
men. Dadurch wird der Kreis der förderungsfä-
higen berufsvorbereitenden beruflichen Bil-
dungsmaßnahmen im AFG erweitert. Bis zum 
31. Dezember 1992 kann die Bundesanstalt für 
arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahren zusätz-
lich die Teilnahme an bestimmten Vorberei-
tungslehrgängen zum nachträglichen Erwerb 
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des Hauptschulabschlusses und an beruflich 
notwendigen allgemeinbildenden Kursen för-
dern. Außerdem werden bis Ende 1992 bef ristet 
die Anreize, an berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen teilzunehmen, verstärkt, indem be

-

reits nach einer die Beitragspflicht begründen-
den Beschäftigung von vier Monaten die Berufs-
ausbildungsbeihilfe für den Lebensunterhalt 
ohne Anrechnung von Einkommen gewährt 
wird. 

c) Die Voraussetzungen zur Gewährung von 
Lohnkostenzuschüssen für ältere Arbeitnehmer 
werden verbessert. 

Altere langfristig Arbeitslose haben nur selten 
eine Chance zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsprozeß. Für diese besonders benachtei-
ligten Gruppen bedarf es verbesserter Förde-
rungsbedingungen, um ihnen am Ende ihres 
Erwerbslebens eine berufliche Tätigkeit und ein 
sozialverträgliches Ausgleiten aus dem Arbeits-
leben zu ermöglichen. In Fällen, in denen es aus 
arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Gründen 
geboten ist, kann für ältere langfristig arbeits-
lose Arbeitnehmer der Zuschuß bis auf 75 % des 
Arbeitsentgelts erhöht, von der Degression des 
Förderungssatzes abgesehen werden und die 
Förderungsdauer bis zu acht Jahren betragen. 

d) Die bisher auf drei Monate befristete Hilfestel-
lung bei Gründung einer selbständigen Exi-
stenz durch Arbeitslose wird auf sechs Monate 
verlängert. Mit dem Überbrückungsgeld wird 
den Arbeitslosen geholfen, die sich auf eine 
selbständige Tätigkeit vorbereiten. Das Über-
brückungsgeld wird in der Höhe der zuletzt be-
zogenen Lohnersatzleistung gewährt. 

e) Die Vorschriften über das Kurzarbeitergeld wer-
den den wirtschafts- und arbeitsmarktpoliti-
schen Notwendigkeiten angepaßt. So wird 
künftig Kurzarbeitergeld gewährt, wenn der Ar-
beitsausfall auch, aber nicht überwiegend auf 
branchen-, betriebsüblichen oder saisonbeding-
ten Gründen beruht. Gleichzeitig werden Be-
nachteiligungen von Teilzeitarbeitnehmern bei 
der Berechnung der Höhe des Kurzarbeitergel-
des abgebaut. Das Kurzarbeitergeld wird künf-
tig für Teilzeitarbeitnehmer mit einer wöchent-
lichen Arbeitszeit unter 33 Stunden entspre-
chend der geleisteten Wochenarbeitszeit be-
rechnet. 

f) Zur Sicherstellung der Restfinanzierung von ar-
beitsmarktpolitisch besonders wichtigen Maß-
nahmen zur Arbeitsbeschaffung kann die Bun-
desanstalt für Arbeit zusätzliche Förderungsmit-
tel bereitstellen. Vorzugsweise sollen Arbeiten 
gefördert werden, die der Vorbereitung oder Er-
gänzung anderer wirtschaftsfördernder Maß-
nahmen, insbesondere der Anpassung an wirt-
schaftliche Strukturveränderungen oder dem 
wirtschaftlichen Fortschritt dienen. Die Förder-
mittel dürfen nur bewilligt werden, wenn auch 
das Land, dem die Arbeit zugute kommt, För-
dermittel in angemessener Höhe gewährt. 

g) Die Sprachförderung von Aussiedlern, Asylbe-
rechtigten und Kontingentflüchtlingen wird ge

-

setzlich im Arbeitsförderungsgesetz geregelt 
und geht in den Aufgabenbereich der Bundes-
anstalt für Arbeit über. Die Sprachförderung hat 
sich als wichtige Voraussetzung für eine erfolg-
reiche berufliche Eingliederung der genannten 
Personenkreise erwiesen. Sie soll daher als 
Dauerregelung in den Katalog der eigenen Auf-
gaben der Bundesanstalt für Arbeit aufgenom-
men werden. Die Selbstverwaltung erhält das 
Recht, das Nähere der Förderung im Anord-
nungsrecht zu regeln. Gleichzeitig wird die 
Höchstförderungsdauer von acht auf zehn Mo-
nate angehoben. Damit trägt die Bundesregie-
rung der Tatsache Rechnung, daß sich die 
Sprachkenntnisse der neu einreisenden Aus-
siedler erheblich verschlechtert haben. 

h) Die Möglichkeiten der Arbeits- und Ausbil-
dungsstellenvermittlung werden erweitert; ins-
besondere 

— können auch im Ton- und Fernsehrundfunk 
sowie im Bildschirmtextverfahren Stellenan-
gebote und Stellengesuche veröffentlicht 
werden, 

— entfällt durch Anzeigepflicht das Auftragser-
teilungsverfahren bei uneigennütziger und 
unentgeltlicher Arbeitsvermittlung, 

— wird eine generelle Zustimmung für be-
stimmte Vermittlungsbereiche mit Auslands-
bezug zulässig. 

Diese Änderungen werden die Möglichkeiten 
verbessern, Arbeitnehmern bei der Arbeitsuche 
und Arbeitgebern bei der Suche nach geeigne-
ten Arbeitskräften zu helfen und Dritte in die 
Arbeitsvermittlung einzubeziehen. Gleichzeitig 
wird die Bundesanstalt für Arbeit bei der Wahr-
nehmung ihrer Vermittlungsaufgabe dort entla-
stet werden, wo es ohne Gefahr mißbräuchlicher 
Vermittlung durch Dritte und ohne Gefahr des 
Verlustes des Überblickes über den Arbeits-
markt möglich ist. Das Arbeitsförderungsgesetz 
gibt bisher schon der Bundesanstalt für Arbeit 
das Recht und die Pflicht, die Kenntnisse und 
Möglichkeiten Dritter zu nutzen. Die Ände-
rungen knüpfen an dieses bewährte Instrument 
an. 

i) Die mißbräuchliche Inanspruchnahme von Lei-
stungen bei Arbeitslosigkeit stellt einen Verstoß 
gegen die Solidargemeinschaft der Beitragszah-
ler dar. Sie stellt das Vertrauen in das Leistungs-
system des Arbeitsförderungsgesetzes in Frage 
und diskreditiert die Leistungsbezieher insge-
samt. Wenn auch nur einzelne die Leistungen 
mißbräuchlich in Anspruch nehmen, so gilt es 
aus diesen Gründen doch, Mißbräuche zu ver-
hindern, soweit dies ohne eine übermäßige Er-
schwerung für Leistungsbezieher und Verwal-
tung möglich ist. Im einzelnen ist vorgesehen: 

— Bei außergewöhnlichen Erhöhungen des Ar-
beitsentgeltes im letzten Jahr der Beschäfti-
gung soll der Bemessungszeitraum des Ar-
beitslosengeldes von drei Monaten auf ein 
Jahr verlängert werden. 
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— Die Prüfungsrechte gegenüber Betrieben, 
u. a. zur Feststellung der Richtigkeit von Ar-
beitsbescheinigungen, werden erweitert. 

— Der mißbräuchlichen Verlängerung der 
Dauer des Konkursausfallgeldbezugs durch 
Verschleppung des Konkurses im Wege der 
Vorfinanzierung von Arbeitsentgelten wird 
entgegengewirkt. 

j) Einzelne Regelungen des Arbeitsförderungsge-
setzes werden mit dem Ziel einer schnelleren 
Umsetzbarkeit vereinfacht: 

— Die Regelungen über die Arbeitsamtszustän-
digkeiten beim Kurzarbeitergeld, Schlecht-
wettergeld und bei der Produktiven Winter-
bauförderung werden vereinfacht und den 
Bedürfnissen der Praxis angepaßt. 

— Die Schlechtwetteranzeige wird künftig als 
Verfahrensvoraussetzung statt als Leistungs-
voraussetzung und nicht mehr als tägliche 
Anzeige, sondern als Sammelanzeige für 
eine ganze Kalenderwoche geregelt. 

— Für den Mehrkostenzuschuß bei der Produk-
tiven Winterbauförderung wird eine Baga-
tellgrenze eingeführt. Der Zuschuß wird nur 
gewährt, wenn auf der Baustelle in der För-
derungszeit mindestens einhundert Arbeits-
stunden geleistet werden. 

— Die Vermittlungsabteilungen der Arbeitsäm-
ter werden entlastet. Sie können sich auf ak-
tuell Arbeitsuchende konzentrieren, weil 
arbeitsuchende Nichtleistungsempfänger 
ihr Vermittlungsgesuch nach Ablauf von drei 
Monaten ausdrücklich verlängern müssen, 
wenn sie es aufrecht erhalten wollen. 

k) Sonstige Regelungen: 

— Infolge der Entwicklung der tariflichen Ar-
beitszeit wird die Grenze kurzzeitiger Be-
schäftigung auf 18 Stunden wöchentlich ge-
senkt. Damit wird den Teilzeitbeschäftigten, 
insbesondere den weiblichen Arbeitneh-
mern, der soziale Schutz der Arbeitslosen-
versicherung erhalten. 

— Aufgrund des Beschlusses des Bundesver-
fassungsgerichts vom 18. November 1986 —
1 BvL 29/83 u. a. — wird der Bezug von Ar-
beitslosengeld und Arbeitslosenhilfe durch 
Studenten und Schüler neu geregelt. Schüler 
und Studenten sollen nur dann Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit erhalten, wenn sie trotz 
der Ausbildung ihrem Erscheinungsbild 
nach Arbeitnehmer sind. 

— Aufgrund des Beschlusses des Bundesver-
fassungsgerichtes vom 10. Februar 1987 —
1 BvL 15/83 — wird die Regelung bei Melde-
versäumnissen Arbeitsloser ohne wichtigen 
Grund um eine Härteregelung ergänzt. 

— Auslegungsprobleme bei der Anwendung 
der Erstattungspflicht nach § 128 AFG wer-
den geklärt. 

B. Besonderer Teil 

I. Zu Artikel 1 (Arbeitsförderungsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 13) 

Das gegenwärtige Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt 
macht es erforderlich, alle Möglichkeiten auszuschöp-
fen, die Unterbringung von Arbeitsuchenden zu ver-
bessern und die elektronischen Medien stärker als 
bisher in die Vermittlung einzubeziehen. Bisher schon 
können Arbeitgeber und Arbeitnehmer Stellenange-
bote und Stellengesuche aufgrund des § 13 Abs. 2 
Satz 2 in Zeitungen, Zeitschriften, Fachblättern und 
anderen Druckschriften erscheinen lassen. Die Bun-
desanstalt für Arbeit, die bei ihrer Vermittlungstätig-
keit die Kenntnisse Dritter zu nutzen hat, bedient sich 
darüber hinaus auch des Rundfunks und Fernsehens 
und in jüngster Zeit des Bildschirmtextes (Btx). Die 
Bekanntgabe von Stellenangeboten und Stellengesu-
chen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer in diesen 
elektronischen Medien ist jedoch als Arbeitsvermitt-
lung bisher nicht zulässig; über Btx ist bisher lediglich 
die Selbstsuche auf eigenen Btx-Seiten gestattet. Mit 
der Änderung wird nunmehr diese Bekanntgabe zu-
gelassen. 

Zu Nummer 2 (§ 15) 

Buchstabe a 

Arbeitslose Leistungsempfänger stehen in regelmäßi-
gem Kontakt zum Arbeitsamt. Bei Nichtleistungsemp-
fängern ist von seiten des Arbeitsuchenden die Wie-
derholung des Vermittlungsgesuchs die einfachste 
Art  der Kontaktaufnahme, mit der er seine Absicht 
bekunden kann, weiterhin Arbeit zu suchen. Die Vor-
schrift stellt klar, daß ein einmal an das Arbeitsamt 
gerichtetes Vermittlungsgesuch nicht ausreicht, den 
Wunsch nach Vermittlung auf Dauer zu dokumentie-
ren. Es obliegt dem Arbeitsuchenden, durch eigenes 
Handeln zu erkennen zu geben, daß er weiterhin an 
einer Arbeitsvermittlung interessiert ist. 

Die Regelung dient auch dazu, die Arbeitsvermittler 
in den Arbeitsämtern von Verwaltungsarbeit zu entla-
sten. Sie schafft Klarheit über die Gültigkeit des Ver-
mittlungsgesuchs und verhindert das Weiterführen in 
der Kartei, wenn kein Interesse an einer Vermittlung 
mehr besteht. Der Arbeitsvermittler kann sich mit sei-
ner Tätigkeit auf die aktuell Arbeitsuchenden kon-
zentrieren. 

Buchstabe b 

Durch die Änderung wird sichergestellt, daß sich die 
Bundesanstalt für Arbeit mit dem Angebot einer Ar-
beitsberatung in geeigneter Weise des Arbeitsuchen-
den annimmt, der das Vermittlungsgesuch erneuert. 
Im übrigen bleibt ihre Pflicht unberührt, Arbeitslose 
von sich aus zu einer Arbeitsberatung einzuladen. 

Im übrigen Folgeänderung durch die Einfügung des 
neuen Absatzes 2. 
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Zu Nummer 3 (§ 18) 

Die Streichung führt zu einer Verwaltungsvereinfa-
chung. Bisher muß die Bundesanstalt für Arbeit, so-
fern sie nicht einen Auftrag erteilt hat, jeder einzelnen 
Vermittlungsmaßnahme zustimmen. Dazu bleibt sie 
auch in Zukunft befugt. Durch die Streichung wird 
jedoch auch eine generelle Zustimmung ermöglicht. 
Sie bietet sich gegenüber bestimmten Institutionen 
und für bestimmte Personengruppen an, wenn ein 
Mißbrauch ausgeschlossen ist und im übrigen eine 
Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Arbeit ge-
währleistet bleibt. 

Zu Nummer 4 (§ 23) 

Buchstabe a 

Das Verfahren der Auftragserteilung erscheint bei na-
türlichen Personen nicht notwendig, die Vermittlung 
ausüben wollen, ohne damit eigennützige Vorteile zu 
verfolgen. Voraussetzung ist, daß sie unentgeltlich tä-
tig sind, d. h. keine geldwerten Vorteile entgegenneh-
men, auch keine Entschädigung für die durch die Ver-
mittlung etwa entstehenden Auslagen. Uneigennüt-
zig ist die Tätigkeit dann, wenn sie nicht um anderer 
Vorteile willen betrieben wird. Dazu gehören auch 
Vorteile, die einer Einrichtung oder Vereinigung zu-
kommen würden, bei der die Person angestellt ist oder 
der sie als Mitglied angehört. 

Die Möglichkeit, den Auftrag wegen Nichtausübung 
aufzuheben, dient der Verwaltungsvereinfachung. 
Sie ist notwendig, damit die Bundesanstalt für Arbeit 
einen Überblick über die Personen behält, die tatsäch-
lich Arbeitsvermittlung ausüben und die sie zu beauf-
sichtigen hat. 

Durch die Regelung der anzeigenpflichtigen Arbeits-
vermittlung als einer Arbeitsvermittlung, die als im 
Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit ausgeübt gilt, ist 
gewährleistet, daß die Vorschriften des Arbeitsförde-
rungsgesetzes zur Arbeitsvermittlung allgemein und 
die Vorschriften über die Aufsicht beauftragter Ver-
mittler auch in diesem Bereich gelten. Das ist zur Ver-
hütung von Mißbrauch notwendig. So ist z. B. auch die 
anzeigepflichtige Vermittlung unparteiisch auszu-
üben. Es ist folglich nicht zulässig, daß etwa ein Ver-
einsmitglied nur Mitglieder seines Vereins vermit-
telt. 

Buchstabe b 

Die Ermächtigung der Bundesanstalt, durch Anord-
nung Einzelheiten der Auftragserteilung zu regeln, 
wird ergänzt. Es wird klargestellt, daß die Bundesan-
stalt für Arbeit die für eine Wahrnehmung ihrer Auf-
sicht notwendigen Angaben in der Anzeige verlangen 
kann. Das ist notwendig, damit die anzeigepflichtige 
Arbeitsvermittlung ohne viel Schriftwechsel aufge-
nommen werden kann. Die Änderung der Absatzbe-
zeichnung folgt aus der Einfügung des neuen Absat-
zes 3. 

Buchstabe c 

Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Absat-
zes 3. 

Zu Nummer 5 (§ 29) 

Durch die Änderung sollen unnötige Verzögerungen 
bei der Auftragserteilung vermieden werden, die 
durch eine zweimalige Beteiligung der Verbände der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer entstehen können, 
wenn diese zugleich in der Selbstverwaltung vertre-
ten sind. 

Zu Nummer 6 (§ 31) 

Die Ergänzung der Vorschrift soll die Bedeutung der 
bei vielen Arbeitsämtern bereits eingerichteten oder 
vorgesehenen Selbstinformationseinrichtungen zur 
Berufswahl unterstreichen. Diese Einrichtungen ha-
ben sich als wirksam und attraktiv für jugendliche und 
erwachsene Berufswähler erwiesen. Sie sollen auch 
die rationelle und kundennahe Anwendung moderner 
Informations- und Kommunikationstechniken für eine 
qualitativ hochwertige Berufsinformation und Bera-
tung erleichtern. 

Zu Nummer 7 (§ 39) 

Durch die Ergänzung der Nummer 1 wird sicherge-
stellt, daß die Bundesanstalt wie bei den anderen An-
ordnungen zur Förderung der beruflichen Bildung 
auch bei der Anordnung zu § 40c die persönlichen 
Verhältnisse der Auszubildenden und das von ihnen 
mit der beruflichen Bildung angestrebte Ziel zu be-
rücksichtigen hat. 

Zu Nummer 8 (§ 40) 

Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 

Die Bundesanstalt soll künftig bei der Auswahl der im 
Einzelfall zweckmäßigsten berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme auf einen erweiterten Kreis von för-
derungsfähigen Bildungsmaßnahmen zurückgreifen 
können. Durch die Änderung wird es ihr ermöglicht, 
für folgende nicht den Schulgesetzen der Länder un-
terliegenden beruflichen Bildungsmaßnahmen, die 
bisher ergänzend zum AFG nach dem Bildungsbeihil-
fengesetz in Verbindung mit § 4 der Richtlinien des 
Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung vom 
11. Juni 1982 (BAnz. Nr. 113 vom 25. Juni 1982), zu-
letzt geändert durch Richtlinie vom 26. Februar 1986 
(BAnz. S. 2845), gefördert werden konnten, im Rah-
men einer Berufsvorbereitung Beruf sausbildungsbei-
hilfen zu gewähren: 

— Berufsvorbereitende Maßnahmen im Sinne der 
bisherigen Fassung der Vorschrift, 

— Maßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungs-
aussichten im Sinne von § 41 a AFG, 

— Maßnahmen zur Vermittlung oder Erweiterung 
beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten. 
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Auch bei den vorgenannten Maßnahmen zur Vermitt-
lung oder Erweiterung beruflicher Kenntnisse handelt 
es sich um eine Berufsvorbereitung, die förderungssy-
stematisch dem Bereich der Erstausbildung zuzurech-
nen ist; mit Berufsausbildungsbeihilfen sollen daher 
entsprechend der Zielsetzung des Bildungsbeihilfen

-

gesetzes nur Antragsteller gefördert werden, die noch 
nicht die Voraussetzungen für eine Förderung nach 
den Vorschriften über die Förderung der beruflichen 
Fortbildung oder Umschulung erfüllen. 

Die nach der Vorschrift künftig insgesamt zu fördern-
den Maßnahmen werden zur Abgrenzung von der bis-
herigen Gesetzesterminologie unter dem Begriff der 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen zusam-
mengefaßt. 

Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 

Redaktionelle Folgeänderung aus der Änderung un-
ter Buchstabe a Doppelbuchstabe aa. 

Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung aus der Änderung un-
ter Buchstabe a Doppelbuchstabe aa. 

Zu Nummer 9 (§ 40a) 

Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung aus der Änderung von 
§ 40 Abs. 1 Satz 1. 

Buchstabe b 

In einer Zeit besonderer Anspannung auf dem Ar-
beitsmarkt sollen die Anreize für arbeitslose Jugend-
liche unter 25 Jahren, an berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen teilzunehmen, verstärkt werden. 
Daher wird die Vorschrift des § 2 Abs. 4 des Bildungs-
beihilfengesetzes, nach der Teilnehmer bereits nach 
einer die Beitragspflicht begründenden Beschäfti-
gung von vier Monaten ohne Anrechnung von Ein-
kommen gefördert werden können, in das AFG über-
nommen. Diese Erleichterung der Förderungsvoraus-
setzungen soll wie im Bildungsbeihilfengesetz nur be-
fristet bis zum 31. Dezember 1992 gelten; Teilnehmer 
an laufenden Maßnahmen, die vor dem 1. Januar 1993 
in die Maßnahme eingetreten sind, werden bis zum 
Ende der Maßnahme zu unveränderten Förderungs-
bedingungen weitergefördert. 

Zu Nummer 10 (§§ 40b und 40c) 

Zu § 40b 

Durch die neue Vorschrift wird die Möglichkeit des 
Bildungsbeihilfengesetzes, nicht den Schulgesetzen 
der Länder unterliegende berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen mit allgemeinbildenden Inhalten 
fördern zu können, in das Arbeitsförderungsgesetz 
übernommen. 

Im Hinblick auf die arbeitsmarktpolitische Ausrich

-

tung des Förderungsinstrumentariums im Arbeitsför

-

derungsgesetz werden die berufsvorbereitenden Bil

-

dungsmaßnahmen mit allgemeinbildenden Inhalten, 
deren Förderung unter arbeitsmarktpolitischen Ge-
sichtspunkten aus Mitteln des AFG künftig möglich 
sein soll, ausdrücklich abschließend genannt. 

Die Förderung von Vorbereitungslehrgängen zum 
nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses 
trägt der Erfahrung Rechnung, daß Jugendliche ohne 
Hauptschulabschluß überdurchschnittlich von Ar-
beitslosigkeit betroffen sind. Insofern dient die Förde-
rung in besonderem Maße der Vorsorge gegen künf-
tige Arbeitslosigkeit. 

Vielfach wird bereits die Teilnahme an allgemeinbil-
denden Kursen, durch die gezielt bestimmte beson-
ders ins Gewicht fallende Bildungsdefizite abgebaut 
werden, insbesondere in den Fächern Deutsch und 
Mathematik, eine dauerhafte berufliche Eingliede-
rung erleichtern. Kurse zum Abbau von Bildungsdefi-
ziten, die keine arbeitsmarktpolitische Bedeutung ha-
ben und daher für die berufliche Eingliederung nicht 
notwendig sind, dürfen nicht gefördert werden. Die 
Bundesanstalt wird daher an die Zulassung der im 
Einzelfall zu fördernden Maßnahmen einen strengen 
Maßstab anzulegen haben. 

Die Beschränkungen in der Maßnahmedauer, die Be-
fristung der Förderung bis Ende 1992, die Höchstal-
tersgrenze von 25 Jahren und die Regelung zur vor-
ausgesetzten Dauer der Arbeitslosigkeit entsprechen 
dem geltenden Bildungsbeihilfengesetz. 

Zu § 40c 

Zu Absatz 1 

Satz 1 beschränkt — abgesehen von der bef risteten 
Übergangsvorschrift des § 242 h Abs. 3 (siehe Begrün-
dung zu Nummer 40) — die künftige Förderung von 
Ausbildungsmaßnahmen in überbetrieblichen Ein-
richtungen auf die ursprüngliche Zielgruppe, wie sie 
bisher in der Verordnung über die Beauftragung der 
Bundesanstalt für Arbeit mit der Förderung der Be-
rufsausbildung von benachteiligten Jugendlichen aus 
Bundesmitteln vom 30. März 1984 (BGBl. I S. 498) 
umschrieben war. Lernbeeinträchtigte Jugendliche 
sind insbesondere Hauptschulabgänger ohne Ab

-

schluß und ehemalige Sonderschüler. Satz 2 berück-
sichtigt, daß sich ausbildungsbegleitende Hilfen zu 
einem wichtigen Instrument zur Verhinderung des 
Abbruchs einer Ausbildung entwickelt haben. Hierfür 
ist es erforderlich, wie bisher nach den Richtlinien des 
Bundesministers für Bildung und Wissenschaft auch 
Jugendliche zu fördern, die nicht zu der in Satz 1 ge-
nannten Zielgruppe gehören. 

Durch das Erfordernis einer vorausgegangenen Teil-
nahme an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme soll sichergestellt werden, daß vor Einsetzen 
der Förderung nach § 40c die einer Ausbildung vor-
ausgehenden Förderungsmöglichkeiten zum Abbau 
schulischer Defizite und sozialer Schwierigkeiten aus-
geschöpft worden sind. Die Ausnahmemöglichkeit 
nach Absatz 1 Satz 3 wird dem besonderen Charakter 
der ausbildungsbegleitenden Hilfen gerecht. 
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Zu Absatz 2 

In der Vorschrift werden die zu fördernden Maßnah-
men aufgeführt. Ausbildungsmaßnahmen in überbe-
trieblichen Einrichtungen sollen nur für solche be-
nachteiligte Jugendliche gefördert werden, die we-
gen der Schwere ihrer schulischen Defizite und so-
zialen Schwierigkeiten auch mit ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen noch nicht in Betrieben ausgebildet 
werden können. Voraussetzung tür die Förderung ist 
das Vorliegen eines Ausbildungsvertrages nach dem 
Berufsbildungsgesetz. 

Der Nummer 3 liegt der Leitgedanke zugrunde, daß 
es Ziel der Förderung von Ausbildungsmaßnahmen in 
überbetrieblichen Einrichtungen ist, die Auszubilden-
den möglichst bereits nach dem ersten Jahr zur Fort-
setzung ihrer Ausbildung in einen Betrieb weiterzu-
vermitteln. Die Bundesanstalt wird in Zusammenar-
beit mit den Trägern der Maßnahmen nach Absatz 2 
Nr. 2 und 3 alle Möglichkeiten wahrzunehmen haben, 
um den Übergang der Auszubildenden auf eine be-
triebliche Ausbildungsstelle zu fördern. Der Über-
gang in den Ausbildungsbetrieb kann durch die För-
derung mit ausbildungsbegleitenden Hilfen unter-
stützt werden. Es wird davon ausgegangen, daß mit 
zunehmender Entspannung des Ausbildungsstellen-
marktes die Zahl der Jugendlichen, die nach dem er-
sten Ausbildungsjahr ihre Ausbildung in einem Be-
trieb fortsetzen können, steigen wird. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift übernimmt die im Dezember 1983 in die 
Richtlinien des Bundesministers für Bildung und Wis-
senschaft aufgenommene Begrenzung des Zuschus-
ses zur Ausbildungsvergütung. Den Umfang der dar-
über hinaus erforderlichen Förderung von Ausbil-
dungsmaßnahmen in überbetrieblichen Einrichtun-
gen, also die Übernahme der angemessenen Kosten 
für das Ausbildungs- und Betreuungspersonal und der 
Sachkosten und sonstigen Personalkosten sowie den 
Umfang der Förderung von ausbildungsbegleitenden 
Hilfen, soll die Bundesanstalt durch Anordnung be-
stimmen. 

Zu Nummer 10a (§ 44) 

Änderung zur Anpassung an § 112 AFG in der Fas-
sung des Artikels 1 Nr. 29 des Entwurfs. 

Zu Nummer 11 (§ 53) 

Redaktionelle Änderung; sie folgt aus der Änderung 
des § 49 Abs. 1 aufgrund Artikel 17 des Gesetzes vom 
22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1532) und Artikel 11 
des Gesetzes vom 20. Dezember 1985 (BGBl. I 
S. 2484). 

Zu Nummer 12 (§ 55a) 

Buchstabe a 

Das Überbrückungsgeld, das mit dem 7. Änderungs-
gesetz zum Arbeitsförderungsgesetz zum 1. Januar 
1986 eingeführt worden ist, hat sich als Hilfestellung 
an Arbeitslose, die sich eine selbständige Existenz 

aufbauen wollen, bewährt. Allerdings stellt die kurze 
Förderungszeit von 13 Wochen ein Hemmnis dar. 
Deshalb wird die Förderungszeit auf längstens 26 Wo-
chen verdoppelt. 

Die Dauer des vorausgegangenen Bezugs von Ar-
beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe als Vorausset-
zung für die Gewährung von Überbrückungsgeld 
wird von zehn auf vier Wochen verkürzt und dafür die 
Anordnungsermächtigung über Ausnahmen von die-
ser Dauer (Absatz 3) gestrichen. Die lange grundsätz-
liche Dauer von zehn Wochen mit Ermöglichung von 
Ausnahmen hat sich als wenig praktikabel erwie-
sen. 

Zur Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit vgl. 
die Begründung zu Nummer 25 (§ 102). 

Buchstabe b 

Die Vorschrift, wonach als Zuschüsse zur Kranken- 
und Rentenversicherung höchstens die Beträge zu er-
statten sind, die der Antragsteller als Beiträge tatsäch-
lich aufgewendet hat, hat sich als verwaltungsauf-
wendig erwiesen. Sie wird deshalb ersatzlos gestri-
chen. Mehrkosten entstehen durch diese Verwal-
tungsvereinfachung nicht. 

Buchstabe c 

Siehe Begründung zu Buchstabe a 

Zu Nummer 13 (7. Unterabschnitt) 

Übernahme der bisher in 

a) der Verordnung über die Förderung der Teilnahme 
von Aussiedlern, Asylberechtigten und Kontin-
gentflüchtlingen an Deutsch-Lehrgängen, in der 
Fassung der Vierten Änderungsverordnung vom 
3. August 1983 (BGBl. I S. 1066) und 

b) der zwischen der Bundesregierung und der Bun-
desanstalt getroffenen Vereinbarung über die För-
derung von Deutsch-Lehrgängen für Aussiedler, 
Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge, in der 
Fassung der Ersten Änderungsvereinbarung vom 
16. Januar 1980 (BA-Dienstblatt-Runderlaß 68/80) 
enthaltenen Regelungen in das Gesetz. Mit dieser 
Übernahme wird die Sprachförderung zur Aufgabe 
der Bundesanstalt im Sinne von § 3 Abs. 1 AFG; sie 
wird nunmehr gemäß § 215 AFG aus Finanzmitteln 
der Bundesanstalt finanziert. 

Zu § 62 a 

Die bisherigen Richtlinien für die Zahlung einer ein-
maligen Unterstützung der Bundesregierung (Begrü-
ßungsgabe) vom 15. August 1974, zuletzt geändert 
durch Erlaß vom 10. Mai 1976, sind durch die Richtli-
nie des Bundesministers des Innern für die Zahlung 
einer einmaligen Überbrückungshilfe der Bundesre-
gierung vom 29. November 1985 ersetzt worden. Die 
Änderung des § 62a Abs. 1 Nr. 2 gegenüber der bis-
herigen entsprechenden Vorschrift der Verordnung 
setzt diese neue Rechtslage um. Dabei wird davon 
ausgegangen, daß Empfänger der einmaligen Unter- 
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Stützung der Bundesregierung nach den alten Richtli-
nien weiterhin Anspruch auf Förderung nach diesen 
Vorschriften haben. 

Zu § 62b Abs. 1 

Die Deutschkenntnisse der neu einreisenden Aus-
siedler aus Osteuropa sind zunehmend schlechter ge-
worden. In vielen Fällen ist es geboten, den Sprach-
kurs zeitlich auszudehnen, um den Aussiedlern die 
deutsche Sprache in Wort und Schrift ausreichend zu 
vermitteln. Für eine rasche und erfolgreiche berufli-
che wie gesellschaftliche Eingliederung sind Deutsch-
kenntnisse die wichtigste Voraussetzung. Gerade bei 
der gegenwärtigen schlechten Arbeitsmarktlage ha-
ben Arbeitnehmer mit unzureichenden Deutsch-
kenntnissen kaum eine Chance, einen Dauerarbeits-
platz zu erlangen. Das bedeutet für viele Aussiedler 
längere Arbeitslosigkeit. Bei einem Mißlingen der 
Eingliederung besteht die Gefahr, daß die Aussiedler 
gesellschaftlich wie beruflich erheblichen Nachteilen 
ausgesetzt sind. 

Die Höchstdauer für die Sprachförderung soll daher 
auf zehn Monate verlängert werden. 

Die Vorschriften über die Kranken- und Unfallversi-
cherung der Bezieher von Unterhaltsgeld (§§ 155 bis 
161 und 165) gelten auch für die Bezieher von Unter-
haltsgeld nach § 62 b AFG. 

Zu § 62c 

Entspricht der bisher geltenden Vereinbarung, nach 
der den Teilnehmern kostenloser Deutschunterricht 
einschließlich der Lernmittel gewährt wird. 

Zu § 62d 

Da die Sprachförderung nunmehr Aufgabe der Bun

-

desanstalt im Sinne von § 3 Abs. 1 AFG ist, wird sie 
ermächtigt, das Nähere durch Anordnung zu regeln. 

Zu Nummer 14 (§ 64) 

Arbeitsausfälle, die durch die Eigenart der Produktion 
des Bet riebes bedingt sind oder die regelmäßig wie-
derkehren und daher nach geltendem Recht nicht 
kurzarbeitergeldfähig sind, werden derzeit vielfach 
von globalen oder sektoralen wirtschaftlichen Ursa-
chen (§ 64 Abs. 1 Nr. 1) überlagert. Ein ausnahmelo-
ser Ausschluß der Zahlung von Kurzarbeitergeld in 
diesen Fällen steht der Funktion des Kurzarbeitergel-
des als einer Leistung zur Erhaltung von Arbeitsplät-
zen entgegen. Aufgrund dieser Situation sind Be-
triebe, bei denen häufig wiederkehrender Arbeitsaus-
fall eintritt, dazu übergegangen, Arbeitnehmer zu 
entlassen. Dies steht im Widerspruch zu den Zielen 
der §§ 1, 2 Nr. 1 und § 63, Arbeitsplätze zu erhalten. 
Deshalb ist auch in den Fällen, in denen der Arbeits-
ausfall nicht überwiegend auf branchenüblichen, be-
triebsüblichen oder saisonbedingten Gründen beruht, 
Kurzarbeitergeld zu gewähren. Dies ist jedoch nur 
dann gerechtfertigt, wenn dadurch mindestens für die 

überwiegende Zahl der Arbeitnehmer die Arbeits-
plätze erhalten bleiben. 

Zu Nummer 15 (§ 68) 

Buchstabe a 

Änderung zur Anpassung an § 112 AFG in der Fas-
sung zu Nummer 29 des Entwurfs. 

Buchstabe b 

Änderung zur Anpassung an § 112 AFG in der Fas-
sung zu Nummer 29 des Entwurfs. 

Buchstabe c 

Der Berechnung des Kurzarbeitergeldes liegt typisie-
rend die 40-Stunden-Woche zugrunde (§ 68 Abs. 4 
Satz 4). Teilzeitarbeitnehmer erhalten dadurch ein 
geringeres als das gesetzliche Kurzarbeiter- oder 
Schlechtwettergeld. Diese Benachteiligung wird aus-
geräumt. Mit der Ergänzung wird die Höhe der beiden 
Leistungen für Fälle, die extrem von der typisierenden 
Regelung abweichen, auf die gesetzlichen Leistungs-
sätze von 68 und 63 vom Hundert des pauschalierten 
Nettoarbeitsentgelts geführt. 

Zu Nummer 16 (§ 72) 

Buchstabe a 

Die Änderung dient der Rechtsvereinfachung und der 
Anpassung der Zuständigkeitsregelung an die Be-
dürfnisse der Praxis. Der Verwaltungsrat der Bundes-
anstalt für Arbeit hat bereits seit längerem im Rahmen 
seiner Anordnungsermächtigung (§ 72 Abs. 5 i. V. m. 
§ 3 der Kurzarbeitergeld-Anordnung) abweichend 
von § 72 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 für die 
Einreichung der Anträge auf Kurzarbeitergeld das Ar-
beitsamt bestimmt, in dessen Bezirk die für den Be-
trieb zuständige Lohnstelle liegt. 

Buchstabe b 

Folgeänderung zur Änderung des Absatzes 2. 

Zu Nummer 17 (§ 79) 

Bauarbeiten geringeren Umfanges würden im Winter 
vielfach auch ohne Förderung durchgeführt. Ihre För-
derung mit dem Mehrkostenzuschuß belebt daher die 
Bautätigkeit in der Schlechtwetterzeit in wirtschafts- 
und sozialpolitisch erwünschter Weise kaum. Die vor-
geschlagene Regelung vermindert Mitnahmen der 
Förderung, sie spart zugunsten der Winterbau-Um-
lage Fördermittel ein und vermindert den Verwal-
tungsaufwand der Arbeitsämter. 

Zu Nummer 17a (§ 81) 

Die Änderung dient der Rechtsvereinfachung und der 
Anpassung der Zuständigkeitsregelung an die Be-
dürfnisse der Praxis. Der Verwaltungsrat der Bundes-
anstalt für Arbeit hat bereits seit längerem im Rahmen 
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seiner Anordnungsermächtigung (§ 82 Abs. 4 AFG 
i. V. m. §§ 13 Abs. 2, 17 Winterbau-Anordnung) ab-
weichend von § 81 Abs. 1 Satz 2 für die Einreichung 
des Leistungsantrages auf Mehrkostenzuschuß sowie 
des Antrages auf Wintergeld das Arbeitsamt be-
stimmt, in dessen Bezirk die für den Betrieb zustän-
dige Lohnstelle liegt. 

Zu Nummer 18 (§ 84) 

Die Praxis erfordert nicht mehr die unverzügliche An-
zeige des witterungsbedingten Arbeitsausfalles als 
materiell-rechtliche Voraussetzung für den Schlecht-
wettergeld-Anspruch mit einem aufwendigen und ei-
nem hohen Prozeßrisiko behafteten Verwaltungsver-
fahren. 

Vgl. im übrigen die Begründung zu Nummer 19 (§ 88 
Abs. 1). 

Zu Nummer 19 (§ 88) 

Buchstabe a 

Die Praxis der Schlechtwettergeld-Gewährung erfor-
dert nicht mehr eine Schlechtwetter-Anzeige als ma-
teriell-rechtliche Voraussetzung für den Schlechtwet-
tergeld-Anspruch (vgl. die Begründung zu Num-
mer 18 [§ 84 Abs. 1]). Es genügt, sie als Verfahrens-
voraussetzung beizubehalten, jedoch nicht mehr als 
tägliche Anzeige, sondern als Sammelanzeige für die 
ganze Kalenderwoche. 

Die Frist für die Erstattung der Schlechtwetter-An-
zeige, in der Regel bis Mittwoch der den Arbeitsaus-
fällen der Vorwoche folgenden Kalenderwoche, soll 
eine einfache Verfahrensfrist, keine Ausschlußfrist 
sein. Bei Versäumung der Frist soll unter den Voraus-
setzungen des § 27 SGB X die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand zulässig sein. 

Buchstabe b 

Die Änderung dient der Rechtsvereinfachung und der 
Anpassung der Zuständigkeitsregelung an die Be-
dürfnisse der Praxis. Der Verwaltungsrat der Bundes-
anstalt für Arbeit hat bereits seit längerem im Rahmen 
seiner Anordnungsermächtigung (§ 89 i. V. m. §§ 17, 
13 Abs. 2 der Winterbau-Anordnung) abweichend 
von § 88 Abs. 2 Satz 2 für die Einreichung des Antrags 
auf Schlechtwettergeld das Arbeitsamt bestimmt, in 
dessen Bezirk die für den Betrieb zuständige Lohn-
stelle liegt. 

Zu Nummer 20 (§ 89) 

Änderung der Ermächtigung der Bundesanstalt für 
Arbeit zum Erlaß einer Anordnung als Folge der Än-
derung des § 88. 

Zu Nummer 21 (§ 91) 

Die Zulassung des Zinszuschusses anstelle eines Dar

-

lehens als eine weitere Förderungsart von Arbeitsbe

-

schaffungsmaßnahmen mindert den Verwaltungsauf

-

wand, der mit der Gewährung eines Darlehens und 
mit der Überwachung seiner Tilgung und Verzinsung 
verbunden ist. 

Zu Nummer 22 (§ 95) 

Notwendige Ergänzung der Ermächtigung der Bun-
desanstalt für Arbeit zum Erlaß einer Anordnung als 
Folge der Änderung des § 91 Abs. 2 Satz 4. 

Zu Nummer 23 (§ 96) 

Da die Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men nach §§ 91 bis 95 eine Sachkostenförderung 
nicht vorsieht, kann es in Einzelfällen an einer Sicher-
stellung der Restfinanzierung fehlen. Insbesondere, 
wenn an der Durchführung von Arbeiten ein beson-
deres arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht, sollen 
die Mittel zur verstärkten Förderung für die Sicher-
stellung dieser Restfinanzierung eingesetzt werden. 
Damit sollen Dauerarbeitsplätze geschaffen oder gesi-
chert werden — eine Aufgabe, die der Bundesanstalt 
für Arbeit nach den §§ 1, 2 und 91 im Rahmen der 
Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ob-
liegt. Es ist daher gerechtfertigt, die Mittel für die ver-
stärkte Förderung aus dem Haushalt der Bundesan-
stalt für Arbeit aufzubringen. Dabei wird auch der 
Sachnähe der Bundesanstalt für Arbeit zur Förderung 
von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Rechnung ge-
tragen. Bisher schon hat sie die Bundesmittel bewirt-
schaftet und in den einzelnen Förderungsfällen zuge-
teilt. 

Durch die Ermächtigung zum Erlaß einer Anordnung 
nach Absatz 3 kann die Bundesanstalt Näheres über 
Voraussetzung, Art, Umfang und Überwachung der 
verstärkten Förderung bestimmen. 

Das Verhältnis der Landesmittel zu den Mitteln zur 
verstärkten Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen soll unverändert bleiben: Letztere können 
nur bewilligt werden, wenn Komplementärmittel des 
Landes für die Maßnahme gewährt werden. 

Zu Nummer 24 (§ 97) 

Ältere Arbeitslose haben derzeit nur geringe Chan-
cen, in ungeförderte Arbeitsverhältnisse vermittelt zu 
werden: Im September 1986 waren mehr als 430 000 
Arbeitslose 50 Jahre alt und älter. Von diesen älteren 
Arbeitslosen waren mehr als die Hälfte (52,5 v.H.) ein 
Jahr und länger, fast ein Drittel (31 v.H.) zwei Jahre 
und länger arbeitslos gemeldet. 

Für diesen Personenkreis müssen die Förderungsbe-
dingungen der besonderen Hilfe der Arbeitsförde-
rung für ältere Arbeitslose verbessert werden, um Be-
nachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt auszuglei-
chen, aber auch, um den Anreiz für die nach § 98 
geförderten Bet riebe zu erhöhen, ältere langfristig Ar-
beitslose einzustellen. Die Arbeitsverwaltung soll in 
Einzelfällen, in denen es aus arbeitsmarkt- oder so-
zialpolitischen Gründen geboten ist, die Möglichkeit 
haben, von einer Degression des Förderungssatzes 
abzusehen und bis zu acht Jahren zu fördern. Der 
zulässige Höchstförderungssatz soll für ältere Arbeits- 
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lose, die mindestens 18 Monate arbeitslos sind, 
70 vom Hundert, für ältere Arbeitslose, die minde-
stens 24 Monate arbeitslos sind, 75 vom Hundert des 
Arbeitsentgelts betragen, und zwar für Maßnahmen 
öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Träger 
gleichermaßen. 

Zu Nummer 25 (§ 102) 

Mit der Herabsetzung der Kurzzeitigkeitsgrenze der 
Arbeitslosenversicherung von 19 auf 18 Stunden wer-
den Teilzeitbeschäftigte mit einer wöchentlichen Ar-
beitszeit zwischen 18 bis unter 19 Stunden in die Bei-
tragspflicht nach dem Arbeitsförderungsgesetz und 
damit in den Schutz der Arbeitslosenversicherung 
einbezogen (§ 169 Nr. 6 i. V. m. § 102 AFG). 

Die Kurzzeitigkeitsgrenze in der Arbeitslosenversi-
cherung orientiert sich an der Hälfte der durchschnitt-
lichen tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit aller Ar-
beitnehmer. Sie schließt Beschäftigungen, die im all-
gemeinen nicht die Lebensgrundlage des Beschäftig-
ten bilden, vom Versicherungsschutz aus und ge-
währleistet zugleich, daß Arbeitslose bei Aufnahme 
einer derartigen Beschäftigung weiterhin Arbeitslo-
sengeld erhalten (Das Arbeitsentgelt aus einer sol-
chen Beschäftigung wird nach § 115 AFG als „Neben-
verdienst" teilweise auf das Arbeitslosengeld ange-
rechnet). In der Metallindustrie und der Druckindu-
strie wird vom 1. April 1988 an die tarifliche Wochen-
arbeitszeit 37,5 Stunden und vom 1. Ap ril 1989 an 
37 Stunden betragen. Es ist damit zu rechnen, daß 
vergleichbare Regelungen für weitere Tarifbereiche 
vereinbart werden. Die Herabsetzung der Kurzzeitig-
keitsgrenze auf 18 Stunden trägt dieser Entwicklung 
Rechnung. 

Zu Nummer 26 (§ 103) 

Mit der Änderung des § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AFG 
wird bestimmt, daß der Arbeitsvermittlung nur zur 
Verfügung steht, wer bereit und in der Lage ist, nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz beitragspflichtige Be-
schäftigungen aufzunehmen. Die Neuregelung ist die 
folgerichtige Weiterentwicklung des geltenden 
Rechts. Danach steht ein Arbeitnehmer, der nur kurz-
zeitige und damit nach § 169 Nr. 6 AFG beitragsfreie 
Beschäftigungen ausüben kann, der Arbeitsvermitt-
lung nicht zur Verfügung. Beitragsrecht und Lei-
stungsrecht werden insoweit in Einklang gebracht: 
Wer nur für beitragsfreie Beschäftigungen zur Verfü-
gung steht, gehört nicht zu dem durch die Arbeitslo-
senversicherung geschützten Personenkreis (vgl. 
hierzu auch die Entscheidungen des Bundessozialge-
richts vom 17. April 1986 — 7 RAr 127/84, Die Beiträge 
1986 S. 254 und vom 21. Januar 1987 — 7 RAr 10/86, 
Die Beiträge 1986 S. 138). Für Studenten bedeutet 
diese Regelung, daß sie kein Arbeitslosengeld erhal-
ten, wenn sie nur für Beschäftigungen zur Verfügung 
stehen, die den Erfordernissen des Studiums angepaßt 
sind und die deshalb in der Regel nach § 169 Nr. 1 
AFG in Verbindung mit § 172 Abs. 1 Nr. 5 der Reichs-
versicherungsordnung beitragsfrei nach dem Arbeits-
förderungsgesetz sind, beispielsweise wenn sie nur 
für Beschäftigungen während der Semesterferien 

oder nur für „typische Studentenbeschäftigungen" 
während des Semesters zur Verfügung stehen (vgl. 
hierzu die Entscheidung des Bundessozialgerichts, 
BSGE Bd. 50 S. 25). 

Zu Nummer 27 (§ 103a) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift übernimmt im Grundsatz die Regelung 
des früheren § 118 Abs. 2 AFG in der Auslegung, die 
sie durch die Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts (BSGE Bd. 46 S. 89) erfahren hat und die das 
Bundesverfassungsgericht als verfassungsgemäß be-
zeichnet hat (Beschluß vom 18. November 1986 —
1 BvL 29/83 u. a. — EuGRZ 1987 S. 86 [S. 91] = JZ 
1987 S. 405 [406]). Danach soll bei Arbeitslosen, die 
Schüler oder Studenten einer Schule, Hochschule 
oder sonstigen Ausbildungsstätte sind, 'vermutet wer-
den, daß sie neben ihrer Ausbildung nur Beschäfti-
gungen ausüben können, die nach § 169 Nr. 5 AFG 
oder nach § 169 Nr. 1 AFG in Verbindung mit § 172 
Abs. 1 Nr. 5 der Reichsversicherungsordnung bei-
tragsfrei sind. 

Zu Absatz 2 

Die Vermutung des § 103a Abs. 1 AFG soll nur da-
durch widerlegt werden können, daß der Arbeitslose 
darlegt und beweist, daß der Ausbildungsgang eine 
beitragspflichtige Beschäftigung bei ordnungsgemä-
ßer Erfüllung der in den Ausbildungs- und Prüfungs-
bestimmungen vorgeschriebenen Anforderungen ob-
jektiv zuläßt, beispielsweise wenn der Arbeitslose ein 
Abendgymnasium oder eine Abendrealschule be-
sucht oder wenn der Arbeitslose die in den Ausbil-
dungs- und Prüfungsbestimmungen vorgeschriebe-
nen Anforderungen erfüllt hat. Darlegungen des Ar-
beitslosen, er sei durch das Studium nicht voll in An-
spruch genommen, weil er besonders begabt sei oder 
länger als die übliche Dauer studieren wolle, reichen 
zur Widerlegung der gesetzlichen Vermutung nicht 
aus. Darüber einigermaßen sichere Feststellungen zu 
treffen, würde den Arbeitsämtern kaum möglich sein 
(vgl. hierzu die Entscheidungen des Bundessozial-
gerichts, BSGE Bd. 44 S. 164 [166]; Bd. 50 S. 25 
[27/28]). 

Zu Nummer 28 (§ 105c) 

Die Vorschrift gewährleistet, daß Arbeitslosengeld 
unter den erleichterten Voraussetzungen des § 105c 
Abs. 1 Satz 1 AFG auch dann bezogen werden kann, 
wenn der Arbeitslose Student einer Hochschule oder 
sonstigen Ausbildungsstätte ist und nur beitragsfreie 
„Studentenbeschäftigungen" ausüben kann. 

Zu Nummer 29 (§ 112) 

Buchstabe a 

Das Arbeitslosengeld tritt an die Stelle des Arbeitsent-
gelts, das der Arbeitslose wegen Fehlens geeigneter 
freier Arbeitsstellen nicht verdienen kann. Der Be-
messung des Arbeitslosengeldes nach dem in den 
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letzten drei Monaten durchschnittlich verdienten Ar-
beitsentgelt liegt deshalb der Gedanke zugrunde, daß 
der Arbeitslose das zuletzt verdiente durchschnittli-
che Arbeitsentgelt in der Regel auch in Zukunft ver-
dienen kann. Deshalb bleiben Umstände, die im Ar-
beitsleben nur ausnahmsweise vorkommen, grund-
sätzlich außer Betracht (vgl. hierzu auch die grund-
sätzlichen Ausführungen in der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 51 S. 115). 

Die Änderungen des § 112 tragen diesem Grundsatz 
Rechnung. Sie stellen — auch zur Verhinderung von 
Leistungsmißbrauch — klar, daß Arbeitsentgelte, die 
der Arbeitslose wegen der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses erhalten hat, — wie sonstige Abfindun-
gen — außer Betracht bleiben (§ 112 Abs. 1 Satz 2 
i. d. F. des Entwurfs). Außerdem soll der Bemessungs-
zeitraum bei außergewöhnlichen Steigerungen des 
Arbeitsentgelts, die im letzten Jahr vor dem Ausschei-
den des Arbeitnehmers aus dem Beschäftigungsver-
hältnis eingetreten sind, von drei Monaten auf ein 
Jahr verlängert werden (§ 112 Abs. 2 Satz 3 in der 
Fassung des Entwurfs). Die Regelung soll verhindern, 
daß Arbeitsentgeltsteigerungen von ungewöhnlicher 
Höhe, die der Arbeitslose nur kurze Zeit erhalten hat, 
das für die Bemessung des Arbeitslosengeldes maß-
gebende Arbeitsentgelt überdurchschnittlich erhö-
hen. 

Die geänderten Vorschriften sind zugleich im Inter-
esse der Rechtsklarheit redaktionell überarbeitet wor-
den. 

Absatz 1 Satz 1 definiert das Arbeitsentgelt, das für 
die Bemessung des Arbeitslosengeldes maßgebend 
ist. Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 
Satz 2 stellt klar, daß Arbeitsentgelte, die der Arbeits-
lose wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
erhält, außer Betracht bleiben. 

Absatz 2 ergänzt die Regelung des Absatzes 1. 

Sätze 1 und 2 übernehmen den Grundsatz des gelten-
den Rechts, nach dem das Arbeitslosengeld grund-
sätzlich nach dem Arbeitsentgelt bemessen wird, das 
der Arbeitslose in den letzten drei Monaten, minde-
stens jedoch in 60 Tagen mit Anspruch auf Arbeitsent-
gelt erzielt hat. 

Satz 3 bestimmt, daß sich der Bemessungszeitraum 
von grundsätzlich drei Monaten auf grundsätzlich ein 
Jahr verlängert, wenn das Arbeitsentgelt im letzten 
Jahr außergewöhnlich gestiegen ist. 

Nach Satz 4 sind Arbeitsentgeltsteigerungen außer-
gewöhnlich, wenn dadurch das Arbeitsentgelt von 
Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beschäftigungen 
unverhältnismäßig überschritten wird, etwa wenn das 
Arbeitsentgelt verdoppelt worden ist, wenn der Ar-
beitslose auf einen Arbeitsplatz umgesetzt worden ist, 
der nicht seinen beruflichen Kenntnissen oder Fähig-
keiten entspricht, etwa wenn dem Arbeitslosen die 
Tätigkeit als Meister übertragen worden ist, obwohl er 
keine Meisterprüfung abgelegt und auch keine lang-
jährigen Erfahrungen für eine derartige Tätigkeit be-
sitzt, oder wenn der Arbeitslose von einer Teilzeitbe-
schäftigung auf eine Vollzeitbeschäftigung überge

-

gangen ist, obwohl die Gründe, die ihn zur Teilzeitar-
beit veranlaßt haben, fortbestehen. 

Absatz 3 regelt die Berechnung des in der Woche 
durchschnittlich erzielten Arbeitsentgelts. Er ent-
spricht dem geltenden Recht. Ist das Arbeitsentgelt 
nach Monaten bemessen worden, so ergibt sich we-
gen der unterschiedlichen Länge der Monate auch 
ein unterschiedlicher durchschnittlicher Stundenver-
dienst. Um dies auszugleichen, bestimmt das geltende 
Recht, daß der Monatsverdienst in der Zahl von Ar-
beitsstunden erzielt ist, die sich ergibt, wenn die Zahl 
der vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitsstunden mit 13 vervielfacht und durch 3 geteilt 
wird. Diese Umrechnungsformel soll im Interesse der 
Rechtseinheit durch die im Beitragsrecht geltende 
Formel ersetzt (§ 175 Abs. 1 Nr. 1 AFG in Verbindung 
mit § 1400 Abs. 2 und § 180 Abs. 1 der Reichsversi-
cherungsordnung). Danach ist die Zahl der vereinbar-
ten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden mit 
30 zu vervielfachen und durch 7 zu teilen. 

Buchstabe b 

Doppelbuchstabe aa 

Die Regelung entspricht in geänderter Fassung § 112 
Abs. 3 Satz 2 AFG. 

Doppelbuchstabe bb 

Die Regelung entspricht § 112 Abs. 4 Nr. 9. Sie ist 
jedoch im Interesse der Rechtsklarheit neu gefaßt 
worden. 

Buchstabe c 

Nach § 112 Abs. 9 ist das für die Bemessung des Ar-
beitslosengeldes maßgebende Arbeitsentgelt auf den 
nächsten durch fünf teilbaren Deutsche-Mark-Betrag 
zu runden. Dieser Betrag soll im Interesse der Verwal-
tungsvereinfachung auf zehn Deutsche Mark erhöht 
werden. Damit haben die Rundungsdifferenzen — ge-
messen an den Lebenshaltungskosten — wieder den 
gleichen Wert wie beim Inkrafttreten des AFG im 
Jahre 1969. 

Zu Nummer 29a (§ 115) 

Änderung zur Anpassung an § 112 AFG in der Fas-
sung des Artikels 1 Nr. 29 des Entwurfs. 

Zu Nummer 29b (§ 117) 

Anpassung an § 112 Abs. 2 in der Fassung des Arti-
kels 1 Nr. 29 des Entwurfs. 

Zu Nummer 30 (§ 118a) 

§ 118a AFG soll in vollem Umfang durch die in den 
Nummern 26, 27 und 28 getroffenen Regelungen er-
setzt werden. 

Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 
18. November 1986 — 1 BvL 29/83 u. a. — (EuGRZ 
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1987 S. 86 = JZ 1987, S. 405), nach dem § 118a AFG 
nichtig ist, soweit diese Vorschrift Studenten einer 
Hochschule oder sonstigen Ausbildungsstätte aus-
nahmslos vom Bezug des Arbeitslosengeldes aus-
schließt, betrifft zwar nur Studenten. Den Gründen 
des Beschlusses ist jedoch zu entnehmen, daß es mit 
dem allgemeinen Gleichheitssatz auch unvereinbar 
ist, Schüler vom Bezug des Arbeitslosengeldes gene-
rell auszuschließen. 

Für die Arbeitslosenhilfe gilt § 118 a AFG über die 
Verweisungsnorm des § 134 Abs. 4 Satz 1 AFG ent-
sprechend. Insoweit ist § 118 a AFG weiterhin anzu-
wenden, da die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts ausdrücklich auf das Arbeitslosengeld 
beschränkt ist. Es bestehen allerdings erhebliche 
Zweifel, ob ein genereller Ausschluß der Schüler und 
Studenten, die die sonstigen Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Arbeitslosenhilfe erfüllen, aus dem 
Schutz der Arbeitslosenhilfe mit dem allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist. Wegen dieser er-
heblichen verfassungsrechtlichen Risiken soll die 
Neuregelung auch für die Arbeitlosenhilfe übernom-
men werden. 

Zu Nummer 31 (§ 120) 

Nach dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 
vom 10. Februar 1987 — 1 BvL 15/83 — (DVBl. 1987, 
S. 681) ist § 120 Abs. 1 AFG mit der Eigentumsgaran-
tie des Artikels 14 Abs. 1 des Grundgesetzes unver-
einbar, soweit diese Vorschrift das Ruhen des Anspru-
ches auf Arbeitslosengeld für eine Säumniszeit von 
ausnahmslos zwei Wochen anordnet, wenn der Ar-
beitslose einer Meldeaufforderung des Arbeitsamtes 
trotz Belehrung über die Rechtsfolgen und ohne wich-
tigen Grund nicht nachkommt. 

Die Änderungen ergänzen das geltende Recht durch 
Regelungen, die die Umstände des Einzelfalles stär-
ker als nach geltendem Recht berücksichtigen. 

Buchstabe a 

Die Änderung des Absatzes 2 bestimmt, daß sich die 
Säumniszeit bei einem zweiten Meldeversäumnis in-
nerhalb von zwei Wochen nur dann bis zur persönli-
chen Meldung des Arbeitslosen beim Arbeitsamt, 
mindestens um vier Wochen verlängert, wenn nach 
dem ersten Meldeversäumnis eine Säumniszeit von 
zwei Wochen eingetreten ist. Die Regelung berück-
sichtigt die neue Härteregelung des Absatzes 3 
(Buchstabe b), nach der in Fällen besonderer Härte 
die Säumniszeit eine Woche beträgt. Versäumt der 
Arbeitslose innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Eintritt einer Säumniszeit von einer Woche einen Mel-
determin trotz Belehrung über die Rechtsfolgen und 
ohne wichtigen Grund, so soll — wie nach einem 
ersten Meldeversäumnis — eine Säumniszeit von in 
der Regel zwei Wochen eintreten. 

Buchstabe b 

Die Vorschrift übernimmt für den Bereich der Säum-
niszeiten die für Sperrzeiten nach § 119 Abs. 2 getrof-
fene Härteregelung. 

Bei erstmaligem Meldeversäumnis soll die Säumnis

-

zeit statt zwei Wochen eine Woche betragen, wenn 
eine Säumniszeit von zwei Wochen nach den für den 
Eintritt der Säumniszeit maßgebenden Tatsachen für 
den Arbeitslosen eine besondere Härte bedeuten 
würde, etwa wenn der Arbeitslose — wie das Bundes-
verfassungsgericht im Beschluß vom 10. Februar 1987 
ausgeführt hat — den Meldetermin nur aus Unerfah-
renheit oder Unverständnis für Verwaltungsvorgänge 
nicht wahrgenommen hat. Versäumt der Arbeitslose 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Eintritt einer 
Säumniszeit von zwei Wochen einen weiteren Melde-
termin trotz Belehrung über die Rechtsfolgen und 
ohne wichtigen Grund und würde in diesem Fall die 
Verlängerung der Säumniszeit bis zur persönlichen 
Meldung des Arbeitslosen beim Arbeitsamt, minde-
stens um vier Wochen, ausnahmsweise eine beson-
dere Härte bedeuten, dann soll die Säumniszeit insge-
samt vier Wochen betragen. Ein solcher Härtefall 
wäre beispielsweise anzunehmen, wenn der Arbeits-
lose mit der gleichen Post, mit der ihm die Aufforde-
rung zur Meldung zugestellt worden ist, die Nachricht 
von der schweren Erkrankung eines nahen Angehöri-
gen erhalten und deshalb die Meldeaufforderung des 
Arbeitsamtes nicht sorgfältig gelesen hat. 

Zu Nummer 32 (§ 128) 

Buchstabe a 

Durch die Änderung soll klargestellt werden, daß der 
Befreiungstatbestand des § 128 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 be-
triebsbezogen auszulegen ist. Dies bedeutet, daß der 
Arbeitgeber auch dann von der Erstattungspflicht be-
freit ist, wenn dem Betrieb, in dem der Arbeitlose 
zuletzt beschäftigt war, oder seinen Arbeitnehmern 
öffentliche Anpassungshilfen gewährt werden. Dabei 
ist es nicht erforderlich, daß der Arbeitslose selbst 
Anpassungshilfen erhalten hat. 

Buchstabe b 

Die Bundesanstalt für Arbeit sieht in ihrer Verwal-
tungspraxis den Befreiungtatbestand des § 128 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 6 auch dann als erfüllt an, wenn ein Arbeit-
nehmer seinen Arbeitsplatz für einen bei dem glei-
chen Arbeitgeber beschäftigten Arbeitnehmer freige-
macht hat, der als Betroffener eine Stillegungsmaß-
nahme im Sinne der MUV-Richtlinien anerkannt ist 
oder im Falle des Ausscheidens im Rahmen einer 
Stillegungsmaßnahme als Betroffener anerkannt wäre 
(Stellvertreter-Regelung). Diese Auslegung wird nun-
mehr durch eine ausdrückliche Regelung im Gesetz 
bestätigt. Hinsichtlich des auf den freigemachten Ar-
beitsplatz nachrückenden Arbeitnehmers ist von ei-
ner betriebsbezogenen Betrachtungsweise auszuge-
hen. Es ist also nicht erforderlich, daß der nachrük-
kende Arbeitnehmer selbst die Anpassungshilfen er-
halten hat oder hätte (vgl. auch Begründung zu a). 

Buchstabe c 

Die Vorabentscheidung des § 128 Abs. 5 soll sich auf 
alle in einem Entlassungszeitraum von 24 Monaten 
freigesetzten Arbeitnehmer beziehen, für die eine Er-
stattungspflicht in Betracht kommen kann. Entschei- 
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dend ist, ob die Befreiungstatbestände des § 128 
Abs. 1 im Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen. Nur 
so haben Unternehmen und Betriebsräte klare Ent-
scheidungsgrundlagen für soziale Anpassungsmaß-
nahmen. 

Zu Nummer 33 (§ 132a) 

Buchstabe a 

Doppelbuchstabe aa 

Wer Leistungen wegen Arbeitslosigkeit bezieht, muß 
sich, soweit gewisse Freibeträge überschritten wer-
den, sowohl das aus einer Beschäftigung als Arbeit-
nehmer erzielte Arbeitsentgelt (§ 115 Abs. 1) als auch 
die aus selbständiger Erwerbstätigkeit erzielten Ein-
künfte (§ 115 Abs. 2) auf die Leistung anrechnen las-
sen. Arbeitslose, die ihrer Verpflichtung zur Angabe 
dieser Einnahmen (§ 231 Abs. 1 Nr. 4) nicht nachkom-
men, begehen Leistungsmißbrauch. 

Es hat sich gezeigt, daß Empfänger von Leistungen 
wegen Arbeitslosigkeit nicht nur als Arbeitnehmer 
Leistungsmißbrauch begehen, sondern auch als 
selbständige Handelsvertreter oder durch tatsächli-
che oder angeblich selbständige Tätigkeiten, z. B. als 
Taxiunternehmer. Dabei können erhebliche Ein-
künfte erzielt werden. 

Schon bisher bestand eine Auskunftspflicht auch für 
Leistungen von Dritten an den Leistungsempfänger 
wegen selbständiger Tätigkeit (§ 144 Abs. 2). Der 
Dritte mußte aber keine Prüfungen in seinem Betrieb 
dulden. Die neue Fassung des § 132a stellt klar, daß 
Außenprüfungen in Betrieben nicht nur wegen Ar-
beitnehmern und arbeitnehmerähnlichen Personen, 
sondern auch wegen Personen, die einer selbständi-
gen Erwerbstätigkeit für den Betrieb nachgehen, 
durchgeführt werden können. 

Die Erweiterung des Prüfungsrechts ist mit dem 
Grundgesetz vereinbar. Wie das Bundesverfassungs-
gericht durch Beschluß der 2. Kammer des Ersten Se-
nats vom 11. November 1986 — 1 BvR 448/85 — fest-
gestellt hat, ist § 132 a i. d. F. des Gesetzes zur Konso-
lidierung der Arbeitsförderung vom 22. Dezember 
1981 (BGBl. I S. 1497) verfassungsgemäß. Insbeson-
dere ist die Vorschrift vereinbar mit Artikel 13 Grund-
gesetz. § 132a alter Fassung entspricht den Anforde-
rungen für behördliche Betretens- und Besichtigungs-
rechte, die keine Durchsuchungen im Sinne des Arti-
kels 13 Absatz 2 Grundgesetz darstellen. Diese Anfor-
derungen erfüllt § 132a neuer Fassung auch dann, 
wenn der Zweck des Betretens erweitert wird, da auch 
dieser Zweck im Gesetz ausdrücklich genannt wird, 
die Rechte der Betriebsinhaber nicht unverhältnismä-
ßig eingeschränkt werden und mildere Mittel zur Auf-
deckung des Leistungsmißbrauchs nicht bestehen. 

Doppelbuchstabe bb 

Nach § 133 Abs. 1 hat der Arbeitgeber bei Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses alle Tatsachen 
zu bescheinigen, die für die Entscheidung über den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld erheblich sein kön-
nen. Hierzu gehören insbesondere die Dauer des Be

-

schäftigungsverhältnisses und die Höhe des erzielten 
Arbeitsentgelts. Die Arbeitsbescheinigung ist die 
Grundlage für die Entscheidung des Arbeitsamtes 
über den Antrag auf Arbeitslosengeld. So kann bei-
spielsweise die Angabe eines zu niedrigen Arbeits-
entgelts zu einer erheblichen Benachteiligung des Ar-
beitslosen, die Angabe eines zu hohen Arbeitsentgelts 
zu einer erheblichen Schädigung der Arbeitslosenver-
sicherung führen. Unrichtige Eintragungen auf der 
Arbeitsbescheinigung sind im Regelfall für das Ar-
beitsamt nicht erkennbar. 

Im Interesse einer wirksameren Bekämpfung von Lei-
stungsmißbrauch soll deshalb die Bundesanstalt zu-
künftig berechtigt sein, bei Außenprüfungen nach 
§ 132 a auch die Angaben in der vom Arbeitgeber aus-
gestellten Arbeitsbescheinigung — vor allem anhand 
der Lohnunterlagen — im Betrieb zu überprüfen. 

Die Befugnis der Bundesanstalt nach § 144 Abs. 1, 
Einsicht in die Lohnunterlagen zu nehmen, reicht für 
eine wirksame Bekämpfung von Leistungsmißbrauch 
nicht aus, weil die Bundesanstalt insoweit nur im Zu-
sammenhang mit einem konkreten Leistungsan-
spruch ermitteln darf. Stichprobenweise Überprüfun-
gen der Lohnunterlagen ohne konkreten Anlaß sind 
jedoch nach § 144 Abs. 1 nicht zulässig. 

Zur Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz wird auf die 
Ausführungen zu Doppelbuchstabe aa verwiesen. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung steht im Zusammenhang mit der Ände-
rung zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb. Bei der 
Prüfung der Arbeitsbescheinigung soll der Arbeitge-
ber die Wahl haben, die Unterlagen nach § 144 Abs. 1 
Satz 1 in den Räumen des Arbeitsamtes oder in seinen 
eigenen Geschäftsräumen zur Prüfung vorzulegen. 

Zu Nummer 34 (§ 141k) 

In der heutigen Insolvenzpraxis kommt es vor, daß 
Kreditgeber rückständiges Arbeitsentgelt gegen Ab-
tretung der Entgeltansprüche vorfinanzieren und so-
dann das Konkursausfallgeld in Anspruch nehmen. 
Dadurch und durch eine Verpfändung der Ansprüche 
können Anträge auf Eröffnung des Konkursverfah-
rens im Einzelfall zum Vorteil einzelner Gläubiger 
und zum Nachteil der Bundesanstalt für Arbeit oder 
der umlagepflichtigen Arbeitgeber hinausgeschoben 
werden. Darin liegt ein Mißbrauch der Konkursaus-
fallversicherung. Ihm soll dadurch entgegengewirkt 
werden, daß kein Konkursausfallgeld gewährt wird, 
wenn Arbeitsentgeltforderungen vor Stellung eines 
Antrages auf Eröffnung des Konkursverfahrens abge-
treten oder verpfändet worden sind (Satz 1). Damit ist 
dafür gesorgt, daß die Vorfinanzierung von Arbeits-
entgelten nicht zur Verschleppung eines Konkurses 
führt. Es wird verhindert, daß neue Arbeitsentgelt-
rückstände auflaufen, die letztlich von der Gesamtheit 
der Arbeitgeber getragen werden müssen. 

Satz 2 betrifft den Fall, daß ein Antrag auf Eröffnung 
des Vergleichsverfahrens gestellt worden ist. Dann 
kann es, ohne daß ein Antrag auf Eröffnung des Kon-
kursverfahrens gestellt worden ist, zur Entscheidung 
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über die Eröffnung des Anschlußkonkurses kommen. 
Die Vorschrift soll aber auch gelten, wenn ein Antrag 
auf Eröffnung des Konkursverfahrens vorausgegan-
gen ist oder dem Antrag auf Eröffnung des Ver-
gleichsverfahrens folgt (§ 46 VerglO). Es soll dem ent-
gegengewirkt werden, daß die umlagepflichtige Wirt-
schaft genötigt wird, im Ergebnis insolventen Unter-
nehmen die weitere Teilnahme am Markt zu finanzie-
ren, solange über die Eröffnung des Konkursverfah-
rens nicht entschieden werden kann. 

Zu Nummer 35 (§ 152) 

Mit der Änderung wird klargestellt, daß § 152 Abs. 1 
nur die zwingende Rechtsfolge des § 44 Abs. 1 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (Rücknahme der 
Verwaltungsakte mit Wirkung für die Vergangenheit) 
ausschließt. Die im Ermessen der Arbeitsverwaltung 
stehende Rücknahme mit Wirkung für die Vergan-
genheit wird dagegen durch § 152 Abs. 1 nicht einge-
schränkt. Da in der Vergangenheit zu dieser Frage 
unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten vertreten 
worden sind, bedarf es einer gesetzlichen Klarstel-
lung. 

Zu Nummer 36 (§§ 227, 228) 

Soweit die Bundesanstalt die Arbeitsvermittlung 
durch Beauftragte ausüben läßt, ist sie berechtigt und 
verpflichtet, die ordnungsgemäße Wahrnehmung der 
Arbeitsvermittlung zu überwachen. 

Nach geltendem § 227 Abs. 1 Nr. 2 macht sich straf-
bar, wer einen Ausländer ohne Arbeitserlaubnis ver-
mittelt, ohne daß er kraft eines Auftragsverhältnisses 
der Aufsicht der Bundesanstalt untersteht. Gleiches 
muß für den gelten, der der Aufsicht der Bundesan-
stalt deshalb entgeht, weil er vermittelt, ohne dies 
nach § 23 Abs. 3 anzuzeigen. 

Nach § 228 Abs: 1 Nr. 1 und 2 begeht eine Ordnungs-
widrigkeit, wer ohne Auftrag der Bundesanstalt in 
berufliche Ausbildungsstellen oder in Arbeit vermit-
telt und sich dadurch der Aufsicht der Bundesanstalt 
entzieht. Ebenso entzieht sich der Aufsicht der Bun-
desanstalt, wer unentgeltlich und uneigennützig ver-
mittelt, ohne dies nach § 23 Abs. 3 anzuzeigen. 

Die Ergänzungen sind daher aus Gründen gleicher 
Behandlung gleichartiger Tatbestände notwendig. 

Zu Nummer 37 (§ 231) 

Nach geltendem Recht kann die Nichtanzeige der 
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit nach § 231 
Abs. 1 Nr. 4 i. V. in. Abs. 3 Satz 1 lediglich mit Geld-
buße bis zu 1000, — DM geahndet werden. Die Auf-
nahme einer Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt un-
ter Verletzung der Anzeigepflicht ist hingegen nach 
§ 231 Abs. 3 Satz 2 mit Geldbuße bis zu 5 000, — DM 
bedroht. Es besteht jedoch kein unterschiedlicher Un-
rechtsgehalt zwischen Leistungsmißbrauch durch 
Nichtanzeige der Aufnahme einer selbständigen Tä-
tigkeit oder durch Nichtanzeige der Aufnahme einer 
Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt. Außerdem hat 
der unterschiedliche Bußgeldrahmen unterschiedli

-

che Verjährungsfristen zur Folge. Es besteht daher die 
Gefahr, daß Verstöße wegen Ablaufs der kurzen Ver-
jährungsfrist nicht mehr geahndet werden können. 

Deshalb sollen künftig die Nichtanzeige selbständiger 
Tätigkeiten sowie die Nichtanzeige einer Beschäfti-
gung gegen Arbeitsentgelt mit gleich hoher Geldbuße 
bedroht werden. 

Zu Nummer 38 (§ 242d) 

Die Vorschrift ist eine Übergangsregelung zu Arti-
kel 1 Nr. 3 des Arbeitsförderungs- und Rentenversi-
cherungs-Änderungsgesetzes vom 20. Dezember 
1984 (BGBl. I S. 1713). Dieses Gesetz hat die Sperrzeit 
von acht Wochen auf zwölf Wochen verlängert, wenn 
der Arbeitslose ohne wichtigen Grund das Arbeitsver-
hältnis selbst gelöst oder durch vertragswidriges Ver-
halten Anlaß für die Kündigung des Arbeitgebers ge-
geben und dadurch schuldhaft die Arbeitslosigkeit 
herbeigeführt hat. Die Regelung bestimmt, daß die 
Sperrzeit bei Arbeitslosen, die bei Inkrafttreten des 
Arbeitsförderungs- und Rentenversicherungs-Ände-
rungsgesetzes am 1. Januar 1985 360 Kalendertage 
innerhalb der dreijährigen Rahmenfrist des § 104 
Abs. 2 und 3 beitragspflichtig beschäftigt waren, und 
deren Rechtsposition durch die Eigentumsgarantie 
des Artikels 14 Abs. 1 des Grundgesetzes geschützt ist 
(BVerfGE Bd. 72 S. 9), weiterhin acht Wochen um-
faßt. 

Mit der Vorschrift werden die Arbeitslosen begün-
stigt, bei denen die Entscheidung über den Eintritt der 
Sperrzeit am ... (Tag des Kabinettbeschlusses) 1987 
noch nicht unanfechtbar war oder gegen die am 
31. Dezember 1987 ein Verfahren beim Bundesverfas-
sungsgericht anhängig ist. Die Regelung entspricht 
insoweit § 79 Abs. 2 Satz 1 des Bundesverfassungsge-
richtsgesetzes. 

Zu Nummer 39 (§ 242e) 

Redaktionelle Änderung als Folge der Änderung des 
§ 228 Abs. 1 Nr. 1. 

Zu Nummer 40 (§ 242 h) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift stellt die Nahtlosigkeit der Förderung 
der Auszubildenden sicher, die in laufenden Maßnah-
men nach dem Bildungsbeihilfengesetz gefördert 
werden oder die vor dem 1. Januar 1988 in Maßnah-
men mit Anspruch auf Förderung eingetreten sind, für 
die aber die Leistungen noch nicht bewilligt wurden. 
Diese Auszubildenden werden nach den §§ 40 bis 40 b 
aus Mitteln der Bundesanstalt weitergefördert. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung schafft die Voraussetzung dafür, daß die 
nach den Richtlinien des Bundesministers für Bildung 
und Wissenschaft begonnenen Ausbildungsmaßnah-
men aus Mitteln der Bundesanstalt weitergefördert 
werden können, erforderlichenfalls bis zur Beendi-
gung der Ausbildung. 
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Zu Absatz 3 

Durch die Vorschrift wird die Bundesanstalt für eine 
Übergangszeit von höchstens zwei Jahren ermächtigt, 
durch Anordnung zu bestimmen, daß in Regionen mit 
überdurchschnittlichem Ausbildungsplatzdefizit auch 
Ausbildungsmaßnahmen in überbetrieblichen Ein-
richtungen für Ausbildungsplatzbewerber gefördert 
werden können, die nicht zu den in § 40c Abs. 1 
Satz 1 festgelegten ursprünglichen Zielgruppen ge-
hören. Die Neuaufnahme von Auszubildenden ist auf 
Ausbildungsplatzbewerber für die Ausbildungsjahre 
1987/88 und 1988/89 beschränkt; begonnene Ausbil-
dungsverhältnisse werden bis zum Abschluß geför-
dert, falls nach einem Jahr oder später die vorrangig 
anzustrebende Vermittlung zur Fortsetzung der Aus-
bildung in einem Betrieb nicht gelingt. 

Die Förderung von Bewerbern in den in Betracht kom-
menden Regionen ist entsprechend der Förderpraxis 
nach den bisherigen Richtlinien des Bundesministers 
für Bildung und Wissenschaft auf arbeitslose und von 
Arbeitslosigkeit bedrohte Berufsanwärter beschränkt, 
die bisher weder in eine Berufsausbildung in einem 
Betrieb oder einer überbetrieblichen Einrichtung 
noch in eine schulische Bildungsmaßnahme einge-
mündet sind. § 40e legt der Bundesanstalt auf, sich 
zunächst darum zu bemühen, die Bewerber ohne wei-
tere Förderung oder mit ausbildungsbegleitenden 
Hilfen in einen Ausbildungsbetrieb zu vermitteln. 
Deshalb wird eine Förderungsmaßnahme erst nach 
dem üblichen Beginn des Ausbildungsjahres, frühe-
stens nach dem 30. September, beginnen können, 
wenn alle Möglichkeiten der vorrangigen Vermitt-
lung in einen Betrieb ausgeschöpft sind. Der in Satz 2 
und Satz 3 festgelegte Vorrang für Absolventen be-
rufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen und der Vor-
rang der Mädchen innerhalb der erweiterten Ziel-
gruppe ist aus den Richtlinien des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft übernommen worden. Da-
mit wird der besonders schwierigen Ausbildungs-
platzsituation dieser Personengruppen Rechnung ge-
tragen. 

Durch die Gestaltung der Vorschrift als befristete 
Übergangsvorschrift soll im übrigen die Nachrangig-
keit der Förderung der erweiterten Zielgruppe im 
Verhältnis zur Förderung der in § 40c Abs. 1 Satz 1 
genannten ursprünglichen Zielgruppe zum Ausdruck 
gebracht werden. Lernbeeinträchtigte, insbesondere 
Hauptschüler ohne Abschluß und ehemalige Sonder-
schüler, sozial benachteiligte sowie ausländische Ju-
gendliche mit Sprach- und Sozialisationsdefiziten 
können im Gegensatz zu Ausbildungsplatzbewerbern 
aus der erweiterten Zielgruppe ihre Ausbildungs-
chancen auch durch Bereitschaft zur beruflichen Mo-
bilität kaum verbessern. Die Bundesanstalt wird da-
her, wenn sie von der Ermächtigung der Vorschrift 
Gebrauch macht, bei der Aufteilung der zur Verfü-
gung stehenden knappen Haushaltsmittel die Förde-
rung von Teilnehmern aus der erweiterten Zielgruppe 
aus arbeitsmarktpolitischen Gründen eng zu begren-
zen haben. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift gewährleistet, daß Bezieher von Ar

-

beitslosengeld, die bei Inkrafttreten der neuen Kurz

-

zeitigkeitsgrenze Beschäftigungen oder Tätigkeiten 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 18 bis unter 
19 Stunden ausüben, auch nach Herabsetzen der 
Kurzzeitigkeitsgrenze auf 18 Stunden weiterhin Ar-
beitslosengeld für eine Übergangszeit bis zu einem 
Vierteljahr erhalten. Das aus dieser Beschäftigung 
oder Tätigkeit erzielte Einkommen wird nach § 115 
AFG angerechnet. 

Die Vorschrift gilt für die Arbeitslosenhilfe entspre-
chend. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 bestimmt, daß Arbeitslose, deren Anspruch 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden ist, oder 
die bei Inkrafttreten des Gesetzes 360 Kalendertage 
innerhalb der 3jährigen Rahmenfrist des § 104 Abs. 2 
und 3 beschäftigt waren und deren Rechtsposition 
durch die Eigentumsgarantie des Artikel 14 Abs. 1 des 
Grundgesetzes geschützt ist (BVerfGE Bd 72 S. 9), 
weiterhin grundsätzlich Anspruch auf Arbeitslosen-
geld haben, wenn sie nur für mehr als kurzzeitige, 
aber nach dem AFG beitragsfreie Beschäftigungen 
zur Verfügung stehen. 

Zu Absatz 6 

Die geänderte Fassung des § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und die neue Regelung des § 103a sollen auch für 
Zeiten vor dem 1. Januar 1988 gelten, soweit der Ar-
beitslose Arbeitslosenhilfe beansprucht und die Ent-
scheidung über den Anspruch am 31. Dezember 1987 
noch nicht unanfechtbar war oder gegen die am 
31. Dezember 1987 ein Verfahren beim Bundesverfas-
sungsgericht anhängig ist. 

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift gewährleistet, daß Leistungsansprü-
che, die vor Inkrafttreten des Gesetzes entstanden 
sind, wegen der Änderung des § 112 Abs. 2, 3 und 5 
nicht neu bemessen werden müssen. 

Zu Absatz 8 

Die Übergangsregelung gewährleistet, daß in lauf en-
den  Leistungsfällen nicht allein wegen der Änderung 
der Rundungsvorschrift des § 112 Abs. 9 neu entschie-
den werden muß. 

Zu Absatz 8 a 

Die Übergangsvorschrift gewährleistet, daß in laufen-
den Leistungsfällen nicht wegen der Angleichung der 
letzten Beschäftigungszeit an den Bemessungszeit-
raum des § 112 AFG neu entschieden werden muß. 

Zu Absatz 9 

Absatz 1 bestimmt, daß § 118a AFG auch für Zeiten 
vor dem 1. Januar 1988, für die der Arbeitslose An

-

spruch auf Arbeitslosengeld erhebt, nicht mehr anzu- 
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wenden ist, soweit diese Vorschrift Schüler vom Be-
zug des Arbeitslosengeldes ausschließt und die Ent-
scheidung über den Anspruch auf Arbeitslosengeld 
am 12. Februar 1987 — dem Tag der Zustellung des 
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts — noch 
nicht unanfechtbar war oder gegen die am 31. Dezem-
ber 1987 ein Verfahren beim Bundesverfassungsge-
richt anhängig ist oder die Entscheidung nach dem 
12. Februar 1987 getroffen worden ist. 

Zu Absatz 10 

Die Vorschrift bestimmt, daß die geänderte Säumnis-
zeit-Regelung auch für Meldeversäumnisse vor dem 
1. Januar 1988 gilt, wenn die Entscheidung über den 
Eintritt der Säumniszeit am 28. Ap ril 1987 — dem Tag 
der Zustellung des Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 10. Februar 1987 — 1 BvL 15/83 — 
noch nicht unanfechtbar war oder gegen die am 
31. Dezember 1987 ein Verfahren beim Bundesverfas-
sungsgericht anhängig ist. Die Regelung entspricht in 
soweit § 79 Abs. 2 Satz 1 des Bundesverfassungsge-
richtsgesetzes. 

Zu Absatz 11 

Die Vorschrift gewährleistet, daß die Rechtsfolge des 
§ 141 k Abs. 2 a nicht für Übertragungen oder Ver-
pfändungen zur Vorfinanzierung des Arbeitsentgelts 
eintreten soll, die vor Inkrafttreten des Gesetzes erfol-
gen. 

II. Zu Artikel 2 (AFKG) 

Die Vorschrift ist eine Übergangsregelung zu Arti-
kel 1 § 1 Nr. 45 des Arbeitsförderungs-Konsolidie-
rungsgesetzes. Dieses Gesetz hat die Sperrzeit von 
vier Wochen auf acht Wochen verlängert. Die Rege-
lung bestimmt, daß die Sperrzeit bei Arbeitslosen, die 
bei Inkrafttreten des Arbeitsförderungs-Konsolidie-
rungsgesetzes am 1. Januar 1982 180 Kalendertage 
innerhalb der dreijährigen Rahmenfrist des § 104 
Abs. 2 und 3 beitragspflichtig beschäftigt waren, und 
deren Rechtsposition durch die Eigentumsgarantie 
des Artikels 14 Abs. 1 des Grundgesetzes geschützt ist 
(BVerfGE Bd. 72 S. 9) weiterhin vier Wochen um-
faßt. 

Mit der Vorschrift werden die Arbeitslosen begün-
stigt, bei denen die Entscheidung über den Eintritt der 
Sperrzeit am ... (Tag des Kabinettbeschlusses) 1987 
noch nicht unanfechtbar war oder gegen die am 
31. Dezember 1987 ein Verfahren beim Bundesverfas-
sungsgericht anhängig ist. Die Regelung entspricht 
insoweit § 79 Abs. 2 Satz 1 des Bundesverfassungsge-
richtsgesetzes. 

III. Zu Artikel 3 (Aufhebung von Vorschriften) 

Zu Absatz 1 

Nach Übernahme der Förderungsmöglichkeiten des 
Bildungsbeihilfengesetzes in das AFG kann das Bil-
dungsbeihilfengesetz aufgehoben werden. 

Zu Absatz 2 

Nachdem die Aufgabe der Förderung der Berufsaus-
bildung von benachteiligten Jugendlichen in das AFG 
übernommen worden ist, hat sich die Beauftragung 
der Bundesanstalt durch Rechtsverordnung nach § 3 
Abs. 5 erledigt. 

Zu Absatz 3 

Nach Übernahme der Förderungsmöglichkeiten der 
Sprachförderungsverordnung in das AFG kann die 
Verordnung aufgehoben werden. 

VI. Zu Artikel 4 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

V. Zu Artikel 5 

Die Vorschrift enthält die Regelung über das Inkraft-
treten des Gesetzes. Danach soll das Gesetz am 1. Ja-
nuar 1988 in Kraft treten. 

Artikel 1 Nr. 38 soll mit Wirkung vom 1. Januar 1985 
in Kraft treten, weil er eine Übergangsvorschrift zum 
Arbeitsförderungs- und Rentenversicherungs-Ände-
rungsgesetz enthält, das zu diesem Zeitpunkt in Kraft 
getreten ist. 

Artikel 2 soll mit Wirkung vom 1. Januar 1982 in Kraft 
treten, weil er eine Übergangsvorschrift zum Arbeits-
förderungs-Konsolidierungsgesetz enthält, das zu die-
sem Zeitpunkt in Kraft getreten ist. 

C. Finanzielle Auswirkungen 

Der Gesetzentwurf hat für den Bund und die Bundes-
anstalt für Arbeit folgende finanziellen Auswirkungen 
[Be- (+)/Entlastung (—) — Mio. DM]: 

1988 1989 1990 1991 

Bundesanstalt für Arbeit . 	 

Bund 	  

+950 
—901 

+880 
—869 

+811 

—867 
+732 
—847 

Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Leistungsmiß-
brauchs führen in der Bundesanstalt für Arbeit zu ei-
nem höheren Personalaufwand, der jedoch durch die 
Maßnahmen zur Verfahrensvereinfachung im we-
sentlichen ausgeglichen wird. 

Länder und Gemeinden können durch die Einführung 
von Vorschriften zum Leistungsmißbrauch in Einzel-
fällen bei der Sozialhilfe belastet werden. Die Höhe 
der Belastung ist geringfügig; sie läßt sich jedoch 
nicht beziffern. 

D. Preiswirkungsklausel 

Die in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelun-
gen führen zu keiner kostenmäßigen Belastung der 
Wirtschaft. Auswirkungen auf die Einzelpreise und 
das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, sind nicht zu erwarten. 






